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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Das südöstlich von Olbernhau gelegene Brückenbauwerk 2 (BW 2; ASB-Nr. 5346 526) über-
führt die Staatsstraße214 (S 214; LS lll / EKL 3) überden Fluss Flöha (Gewässer 1. Ord-
nung). Bei dem BW 2 handelt es sich um eine ca. 12,00 m lange und ca. 7,50 m breite Ge-
wölbebrücke aus Naturstein. ln den Bestandsunterlagen wird als Baujahr der Gewölbebrücke
das Jahr 1852 angegeben. 1925 wurden auf der Brücke beidseitig Kappengesimse mit Mas-
sivbrüstungen aus Stahlbeton angeordnet.
Aufgrund gravierender Mängel bezüglich der Verkehrs- und Standsicherheit muss das BW 2
erneuert werden. Bereits bei der 2011 durchgeführten Hauptprüfung nach DIN 1076 konnte
der Brückenzustand wegen gravierender Schäden und Mängel nur noch mit der Gesamtnote
3,5 bewertet werden. Die Tragfähigkeit der Brücke wurde infolge dessen auf die Brücken-
klasse 30 nach DIN 1072 herabgestuft.

Unabhängig von den vorhandenen Schäden entspricht das Bestandsbauwerk hinsichtlich
Konstruktion und Geometrie in keiner Weise dem aktuellen Regelwerk für Brücken an öffent-
lichen Verkehrswegen der Straßenkategorie LS lll. Die vorhandene Fahrbahnbreite auf der
Bestandsbrücke beträgt ca. 5,10 m, so dass der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw.
Bus/LKW auf dem Bauwerk ausgeschlossen ist.

lm Ergebnis einer im Vorfeld durchgeführten Variantenuntersuchung wurde festgelegt, das
Bestandsbauwerk durch einen Neubau (Stahlbetonrahmen) am bestehenden Brückenstand-
ort zu ersetzen. Aufgrund der festgestellten gravierenden Mängel (Schäden und Defizite)
wäre eine lnstandsetzung/Ertüchtigung der Bestandsbrücke sehr aufiruändig und wirtschaft-
lich nicht vertretbar.

Der für die Bauwerkserneuerung erforderliche Straßenbau auf der S 214 (grundhafter Aus-
bau im Baugrubenbereich für den Ersatzneubau und Deckenerneuerung mit Bestandsan-
passung in den Anschlussbereichen) sowie die während der Bauzeit erforderliche Behelfs-
umfahrung mit Behelfsbrücke über die Flöha sind Bestandteil der Baumaßnahme.

lm Rahmen des Vorhabens ist die Erstellung eines Artenschutzfachbeitrages (ASB) auf der
Grundlage des $ 44 BNatSchG erforderlich, um potenzielle Auswirkungen auf besonders und
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten festzustellen und ggf. geeignete Maß-
nahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen zu definieren.

1.2 Rechtliche Grundlagen und Methodik

1.2.1 Rechtliche Grundlagen

Der Artenschutzfachbeitrag wird auf Grundlage der Zugriffsgebote des g 44 BNatschG er-
stellt.

Die Zugriffsverbote nach g 44 Abs, 1 BNatSchG sind
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$ 44 Abs. 1 BNatSchG (1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Übenrvinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu
zerstören.

Eine Ergänzung dieser findet in Absatz 5 statt, in dem bestehende und von der europäischen
Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und
im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absat-
zes 1 zu erzielen.

$ 44 Abs. 5 BNatSchG

Für nach $ 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sin-
ne des $ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der
Sätze 2 bis 5.

Sind in Anhang lV Buchstabe a der Richtlinie 92l43lEWG aufgeführte Tierarten, eu-
ropäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung
nach $ 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot
des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Be-
einträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer
1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin
erfüllt wird.

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt
werden

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang lV Buchstabe b der Richtlinie
921431 EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere
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besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines
Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote vor.

Werden Verbotstatbestände nach S 44 Abs. 1 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrecht-

lich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des $ 45 Abs. 7

BNatschG erfüllt sein.

$ 45 Abs 7 BNatSchG:

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht ver-
schlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92l43lEWG weiter gehende
Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92l43lEWG und Artikel 9
Absatz 2 der Richtlinie 79|409/EWG sind zu beachten.

Darüber hinaus werden alle streng geschützten Arten nach $ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG da-
hingehend geprüft, ob in Folge eines Eingriffs Biotope ($ 7 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG) zerstört
werden, die für die dort wild lebenden Tiere und wild wachsenden Pflanzen der streng ge-
schützten Arten nicht ersetzbar sind. Wenn dies zutrifft, darf der Eingriff nur zugelassen wer-
den, wenn er aus zwingenden Gründen des übenruiegenden öffentlichen lnteresses gerecht-

fertigt ist.

Der Rahmen des in $ 44 Abs. 5 BNatSchG definierten Artenspektrums für den Fachbeitrag
bezieht sich auf die Anhang lV Arten der FFH Richtlinie, europäische Vogelarten nach g 7
Abs.2 Nr. 12 BNatSchG und Arten, die in der Rechtsverordnung nach $ 54 Absatz 1 Num-
mer 2 aufgeführt sind. Diese Rechtsverordnung wurde bis zum Bearbeitungszeitraum noch
nicht erlassen. Daher werden nur die Arten des Anhang lV, die nach $ 7 Abs.2 Nr. 14

BNatSchG streng geschützt sind, einer artenschutzrechtlichen Einzelprüfung untezogen.
Weitere Vorkommende Arten, sowie nach $ 7 Abs.2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte
Arten sind in der Eingriffsregelung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zu berück-
sichtigen.

1.2.2 Vorgehen / Methodik

Die Grundlage für die Methodik und die schrittweise Abhandlung der artenschutzrechtlichen
Prüfung ergeben sich aus dem Einführungserlass R LBP des SMWA vom 01 .02.2012.

Für die betrachteten national streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des Anhangs lV
FFH-RL und die europäischen Vogelarten wird geprüft, ob die in $ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5

BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind. Werden unter Berücksichtigung von
Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) die Verbots-
tatbestände gem. $ 44 Abs. 1. Abs. 5 BNatSchG weiterhin erfüllt, erfolgt eine Prüfung, ob die
naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. $ 45
Abs. 7 BNatSchG hinsichtlich des Erhaltungszustandes der Populationen gegeben sind.

.)
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Eigenerhebungen zum Vorkommen von streng geschützten Arten wurden nicht vorgenom-
men.

Die Auswahl der Arten erfolgte auf Basis der Artdatenbank des LfULG des Freistaates Sach-
sen.

lm Rahmen einer Vorprüfung ist in einem ersten Schritt das potentiell vorkommende Arten-
spektrum festzulegen.

lm Rahmen einer Relevanzprüfung werden potenziell vorkommende und nachgewiesene
Arten geprüft, ob die vorhabensbedingten Wirkfaktoren grundsätzlich geeignet sind, negative
Auswirkungen auf die Arten zu entfalten. Dazu finden folgende Ausschlusskriterien ihre An-
wendung.

1. Art entsprechend den Roten Listen Sachsens ausgestorben/verschollen
2. Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes in

Sachsen.

3. Erforderliche Habitate oder Lebensräume der jeweiligen Art sind im Plangebiet nicht
vorhanden, oder sind außerhalb der Reichweite der Wirkfaktoren. (2.8. Fehlen von
Laichgewässern, benötigten Habitatstrukturen wie Hecken, Trockenrasen, Röhricht-
beständen, Fehlen von geeigneten Brutstätten und Quartieren)

4. Vorhabensspezifische Wirkungsempfindlichkeit der Art ist gering, dass mit hinrei-
chender Sicherheit keine Verbotstatbestände ausgelöst werden.(2.8. Arten mit hoher
Störungstoleranz, großen Aktionsräumen und somit verbundenen Ausweichmöglich-
keiten oder aufgrund von Vorhaben mit geringer Wirkungsintensität)

Für die Prüfung der Betroffenheit nach $ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden die
relevanten Arten, die aufgrund der Datengrundlage im Wrkraum des Vorhabens vorkom-
men, bzw. deren Vorkommen bei begründeten Verdachtsmomenten aufgrund einer Potenzi-
alabschätzung der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in

Sachsen angenommen werden kann, untersucht.

ln Ausnahmefällen ist es möglich, Arten zu so genannten ökologischen Gilden zusammenzu-
fassen. Dies erfolgt für Arten des gleichen oder ähnlichen Anspruchstyps, die durch gleiche
Vorhabenswirkungen und an gleicher Stelle betroffen sind. Außerdem müssen der Erhal-
tungszustand und die Gefährdungssituation für die Arten einer Gilde ähnlich sein. ln der Re-
gel werden daher nur weit verbreitete, häufige Arten zu Gilden zusammengefasst.

Einbeziehung von Maßnahmen
ln die Beurteilung, ob gem. $ 44 Abs. 1 Abs. 5 BNatSchG ein Verbotstatbestand vorliegt,
sind Maßnahmen zur Vermeidung sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen bei Bedarf
einzubeziehen.

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen am Vor-
haben an. Sie führen dazu, dass negative \Mrkungen entweder vollständig unterbleiben oder
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soweit abgemildert werden, dass der Verbotstatbestand für die betroffene Art nicht eintritt
(2.8. Bauzeiten regel u ng).

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) entsprechen den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) gem. $ 44
Abs. 5 Satz 3 BNatSchG und setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschützten
Arten an. Diese sollen dazu dienen, die Funktion der direkt betroffenen Lebensstätte für den
lokalen Bestand in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu erhalten. Die ökologisch-
funktionale Kontinuität der Lebensstätte muss aber hierzu gesichert sein. Diese Arten von
Maßnahmen müssen in erster Linie den Vermeidungsmaßnahmen entsprechen und einen
unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Lebensraum der betroffenen lokalen Popu-
lation haben, z. B. in Form einer Vergrößerung eines Lebensraumes oder der Neuschaffung
von Lebensstätten in direkter funktioneller Beziehung zum Bestehenden. Auch die zeitliche
Kontinuität der Funktionen der Lebensstätte muss gesichert sein, d. h. sie müssen ohne zeit-
liche Verzögerung bereits zum Eingriffszeitpunkt wirksam sein.

Kann eine Beeinträchtigung mit Verbotstatbeständen gemäß $ 44 Abs. 1 Abs. 5 BNatSchG
der lokalen Population einer relevanten Art trotz der Durchführung von Vermeidungs- oder
CEF-Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden, können Kompensationsmaßnahmen erfor-
derlich werden, damit sich der Erhaltungszustand der betroffenen Art insgesamt nicht ver-
schlechtert. Die Erforderlichkeit von Kompensationsmaßnahmen ergibt sich aus der Schwere
der Beeinträchtigung sowie den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erforder-
nissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population. Hinsichtlich der zeitlichen Komponen-
te ist zu beachten, dass keine derartige Zeitlücke (time-lag) entsteht, in der eine irreversible
Schwächung der Population auftreten kann. Kompensatorische Maßnahmen dienen im Ar-
tenschutzfachbeitrag zum Nachweis, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen
(Nachweis des Venryeilens im derzeitigen [günstigen] Erhaltungszustand) vorliegen und stel-
len somit eine Zulassungsvoraussetzung gem. S 45 Abs. 7 BNatSchG dar.
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes gem. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL ist eine natur-
schutzfachliche Voraussetzung für eine Ausnahme nach g 4s Abs. 7 BNatSchG.

lst für die Vorhabenszulassung ggf. die Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen erfor-
derlich, verlangt $ 45 Abs. 7 S. 2 Hs. BNatSchG unter Vennreis auf Art. 16 Abs. 1 S. 1 FFH-
RL für die Arten des Anhangs lV,

,,... dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet
trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungs-
zustand verweilen ...".

Für die Arten des Anhangs lV der FFH-RL, für die ggf. die Erteilung artenschutzrechtlicher
Ausnahmen notwendig werden, sind daher folgende Angaben im Hinblick auf die Wahrung
des E rha ltu ngszustandes der Arten erforderlich :

_)

A) Erhaltungszustand der betroffenen Arten auf lokaler Ebene
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Eine Bewertung erfolgt anhand der drei Kriterien:
- Zustand der Population
- Habitatqualität

- Beeinträchtigung

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird nach einem dreistufigen Modell in die
ordinalen Wertstufen hervorragend (A), gut (B) und mittel-schlecht (C) eingeordnet, wobei
die Stufen A und B einen günstigen Erhaltungszustand repräsentieren.

B) Erhaltungszustand der betroffenen Arten auf biogeographischer Ebene

Die Angaben beziehen sich auf die für Sachsen relevante "Kontinentale biogeographische
Region" (KBR). lm Rahmen einer Ausnahmeprüfung erfolgt die Darlegung, dass die Gewäh-
rung einer Ausnahme für die Durchführung des Vorhabens zu keiner nachhaltigen Ver-
schlechterung des günstigen Erhaltungszustandes führt bzw. dass sich der jetzige ungünsti-
ge Erhaltungszustand im Endergebnis nicht weiter verschlechtern wird. Bei Vorliegen eines
ungünstigen Erhaltungszustandes ist außerdem zu ermitteln, ob spezifisch auf die jeweilige
Art zugeschnittene fachliche Artenschutzkonzepte in einem übergeordneten Rahmen beste-
hen. Triffi dies zu, dann ist dazulegen, dass diese durch das Vorhaben nicht behindert wer-
den. Auch für die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie erfolgt eine
Einstufung des Erhaltungszustandes der lokalen Population nach dem o. g. dreistufigen Mo-
dell, um die Einschlägigkeit der Verbotstatbestände nach g 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5
BNatSchG sicherer prognostizieren zu können. Je ungünstiger der Erhaltungszustand der
betroffenen lokalen Population ist, desto höher ist i.d.R. die Empfindlichkeit gegenüber Be-
einträchtigungen.

1.2.3 lnterpretation der Verbotsbestände des $ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Nachfolgend werden die einschlägigen Verbotstatbestände gem. S 44 Abs. 1 BNatSchG
dargestellt und erläutert.

-) Nach $ 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

7, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu tan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören
($ aa Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Hierbei gilt der Unterschied des baubedingten und betriebsbedingten Tötungsrisikos für lndi-
viduen der relevanten Arten.

lm Zuge der Baufeldfreiräumung oder Baustelleneinrichtung können direkte Verletzungen
oder Tötungen von Tieren oder deren Entwicklungsformen eintreten. Häufig sind diese mit
der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verbunden, für
welche der Verbotstatbestand g 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG gilt.
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Bei Unvermeidbarkeit des Eingriffs oder Erhalt der ökologischen Funktion der betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gelten die Verletzungen oder Tötungen als nicht tatbe-
standsmäßig.

Betriebs- und Baubedingte Verletzungen oder Tötungen sind aufgrund der Wirkungscharak-
teristik des Vorhabens unwahrscheinlich und können allenfalls als seltene Einzelereignisse
auftreten, die im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos einzuordnen sind.

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Übenrvinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert ($
44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Das Störungsverbot des $ 44 BNatSchG bezieht sich auf die Fortpflanzungs-, Au2ucht-,
Mauser-, Übenrvinterungs- und Wanderungszeiten von geschützten Arten. Diese Phasen
decken nahezu den gesamten Lebenszyklus der meisten Arten ab, sodass faktisch ein ganz-
jähriges Störungsverbot vorliegt.

Wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, liegt eine erhebliche Störung vor. Dies ist besonders dann anzunehmen, wenn
die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Reproduktionsfähigkeit vermindert werden.
Dies obliegt aber einer artspezifischen Prüfung.

Temporäre Störungen ohne negative Einflüsse auf lokale Populationen gelten nicht als er-
heblich. Diese sind damit nicht von dem Verbot betroffen.

Als Störung sind Beunruhigungen von lndividuen durch direkte Wirkfaktoren wie Schall/Lärm,
Licht, weitere visuelle Effekte (Silhouettenwirkung, Scheuchwirkung), Zerschneidungswir-
kungen sowie Erschütterungen zu sehen.

Kleinräumig wirksame Störungen einzelner lndividuen sind bei häufig auftretenden und weit
verbreiteten Arten nicht als Verstoß gegen das Störungsverbot zu sehen. Wird die Fortpflan-
zungsfähigkeit oder die Überlebenschancen einzelner lndividuen seltener Arten oder indivi-
duenschwachen lokalen Populationen ansonsten häufiger Arten beeinträchtigt oder gefähr-
det, kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes vorliegen. Dies kann bei regel-
mäßigen Störungen an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegen.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören ($ 44 Abs.
1 Nr. 3 BNatSchG)

Hierbei sind besonders essenzielle Habitatbereiche, welche eine Schlüsselstellung für die
lndividuen geschützter Arten einnehmen, zu betrachten. (Beispiele hierfür sind: temporäre
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Wochenstuben von Fledermäusen, Schlafhöhlen von Spechten). Bleibt die Funktionalität der
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte trotz des Eingriffs gewahrt, oder bestehen ausreichend
Ausweichmöglichkeiten auf nahe, gleichwertige Bereiche oder Stätten, welche noch nicht
von lndividuen derselben oder einer anderen Art besetzt sind, liegt kein Verstoß gegen das
Verbot vor. Behindern oder beeinflussen vorhabensbedingte Einflüsse wie z.B. Lärm oder
Schadstoffimmissionen die Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, sodass diese
nicht mehr besiedelbar sind, tritt der Verbotstatbestand ebenso ein wie bei vollständiger phy-

sischer Vernichtung.

Um Zerstörungen oder Beschädigungen von Nestern und Eiern zu vermeiden muss eine
Baufeldfreiräumung außerhalb der Brutperiode der betroffenen Vogelarten vorgesehen wer-
den. (vgl. Ausführungen des Urteils vom 11. Juni 2006 zur Ortsumgehung Stralsund,
BVerwG I A 28.05, Rn. 33; Urteil vom 12. Mär22008 zur A 44, BVerwG g A 3.06, Rn. 2G2)

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu
zerstören ($ aa Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)

Als Standorte sind Biotopflächen zu sehen, auf welchen lndividuen der betroffenen Pflan-
zenarten wachsen. Hierbei sind alle Lebensstadien der Pflanzen betroffen, auch außerhalb
der Vegetationsphase während der Vegetationsruhe. Der Verbotstatbestand wird bei der
Zerstörung, z. B.bei einer bau- oder anlagenbedingten lnanspruchnahme, eines Standortes
erfüllt.

Soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorte
oder Bestandes im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, ist der Verbotstatbe-
stand gem. S 44 Abs. 5 Nr. 4 BNatSchG nicht erfüllt. Dies kann z.B. durch eine Umsiedlung
des betroffenen Pflanzenbestandes an einen geeigneten Ersatzstandort im Rahmen einer
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme erreicht werden.

1.2.4 Datengrundlage

Gemäß Aufgabenstellung wurden zunächst vorhandene Daten zu geschützten Arten der
Flora und Fauna eingeholt.

Das Vorkommen von Arten im Plangebiet bezieht sich auf die Einträge der Artdatenbank für
sachsen (LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWRTSCHAFT UND GEOLOGTE), wobei hier
das Vorkommen der streng bzw. besonders geschützten Arten, Arten der Anhänge ll, lV und
V der FFH-Richtlinie, europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs I VRL sowie Arten der
Roten Liste Sachsens einschließlich Vonnrarnliste, bezogen auf das Messtischblatt 5346-SW,
auf welchem sich das Plangebiet des Artenschutzfachbeitrages befindet, abgefragt wurde.

Eigenerhebungen
Wurden nicht durchgeführt.
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2 Untersuchungsgebiet und Umfang Bauvorhaben

2.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
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Lage des Plangebietes (Quelle: Google Maps)

Das Plangebiet für den Landschaftspflegerischen Begleitplan ,,5 214 Ersatzneubau BW 2
über die Flöha bei Olbernhau" liegt südöstlich von Olbernhau im Erzgebirgskreis im Freistaat
Sachsen.

Es gehört zur Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge und zum Naturraum Oberes Osterzge-
birge an der Grenze zum Naturraum Oberes Mittelerzgebirge.
Der Untersuchungsraum wurde am 28.11.2018 in Absprache mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Erzgebirgskreises (Frau Oettel, Frau Fiß) festgelegt und umfasst das Umfeld
um das Bauwerk in mindestens 100 m Entfernung.

2.1.1 Bezugsräume und Wirkräume

Für die Untersuchung sind verschiedene Bezugsräume relevant:
1. Ortslage Olbernhau
2. Offenland
3. Waldflächen

lm Betrachtungsraum wurden folgende Wirkräume festgelegt:
a. Maßnahmenbereich: Plangebiet

b. Betrachtungsraum: umfasst ca. 100 m im Umfeld des Plangebietes
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2.1.2 Schutzgebiete

Folgende Schutzgebiete nach BNatSchG befinden sich im Untersuchungsraum:
o Naturpark: Erzgebirge / Vogtland (ERZ1), umfasst den gesamten Untersuchungs-

raum und Baubereich
o Geschützte Biotope: ,,Bergwiese" ($5346U3520, veraltet (Offenlandbiotope 1994-

2008), auf neuen Karten nicht mehr verzeichnet, wurde nach Abstimmung mit dem
Landkreis trotzdem mit eingearbeitet)

. Geschützte Biotope: ,,Naturnaher sommerkalter Fluss" (S10155); veraltet (Offenland-
biotope 1994-2OOB) als ,,naturnaher Fluss $, Uferstaudenflur ($), Hochstaudenflur
sumpfiger Standorte S' (S5346U0280) bezeichnet

. Geschützte Biotope:,,Natürlicher basenarmer Silikatfels" ($5346F01251)
Das Flächennaturdenkmal ,,Buchenhorst von 50 Altbuchen" (364.23-200) befindet sich be-
reits außerhalb des Untersuchungsraums.

Aus Sicht des Trinkwasserschutzes bestehen keine Einwände gegen das geplante Vorha-
ben. Das geplante Vorhaben berührt kein Trinkwasser- bzw. Heilquellenschutzgebiet.
Der Maßnahmenbereich befindet sich teilweise im festgesetzten Überschwemmungsgebiet
HO (100) der Flöha (U-5421022).

Das Bauwerk befindet sich innerhalb des FFH-Gebiets ,,Flöhatal" (5144-301), welches im
Untersuchungsraum neben der Flöha und ihren Uferbereichen auch die Schweinitz umfasst.
lnnerhalb des Baubereichs findet sich der Lebensraumtyp ,,Fließgewässer mit Untenrvasser-

vegetation" (3260).

Ebenfalls im Untersuchungsbereich, aber außerhalb des Baubereichs kommt auch der Le-
bensraumtyp ,,Hainsimsen-Buchenwälder" (9110) vor, dieser liegt jedoch nicht im FFH-
Gebiet. Der Lebensraumtyp ,,Feuchte Hochstaudenfluren" (6430) befindet sich bereits au-
ßerhalb des Untersuchungsraums (aber innerhalb des FFH-Gebiets).
Die Flöha gilt im Baubereich als Reproduktionshabitat für die Groppe und als sonstiges Habi-
tat für das Bachneunauge. Zudem sind die Uferbereiche als Reproduktionshabitat des
Fischotters ausgewiesen.

Eine FFH-Vorprüfung für das Gebiet ist erfolgt. Da eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele
nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde anschließend eine FFH-Verträglichkeitsprüfung
durchgeführt. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Gebiet nicht nachhaltig beein-
trächtigt wird.

Das SPA-Gebiet ,,Wälder bei Olbernhau' (5345-451) befindet sich bereits außerhalb des
Untersuchungsraums.

2.1.3 Lebensraum-undStrukturausstattung

Wald- und Gehölzlebensräume
Die Ufer der Flöha und der Bereich nördlich davon sind von Bäumen bestanden
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ln den Waldflächen sind die Hauptbaumarten Fichte und Buche, Nebenbaumarten sind vor
allem Lärche und Birke. Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tierarten, vor allem Vögel und
witd.
Die Feldgehölze und Baumreihen bestehen aus verschiedenen Laubbaumarten. Die Gehöl-
ze unmittelbar an Verkehrsanlage sind teilweise durch die Nähe zur Straße geschädigt. Sie

sind Lebensraum für wenige Tierarten, v.a. für lnsekten und Vögel, und auch Nahrungshabi-
tat. Die gewässerbegleitenden Gehölze haben eine höhere Bedeutung.
Die Flöha ist ein sehr naturnahes Gewässer und damit Lebensraum für verschiedene Fisch-
arten sowie den Fischotter.

Lebensräume des Offenlandes
Offenlandflächen finden sich südlich der Flöha, vor allem westlich der S 214, aber auch öst-
lich zwischen den Siedlungsflächen. Es handelt sich dabei vor allem um mesophiles Grün-
land. Es handelt sich um Lebensräume für Wiesenbrüter und verschiedene lnsektenarten
sowie um Rast- und Nahrungsbiotope für weitere Vögel.

Lebensraum Siedlung, Verkehrsanlagen und Infrastruktur
lm südöstlichen Teil des Betrachtungsraums befinden sich mehrere kleine ländliche Sied-
lungsflächen. Sie dienen als Lebensraum für verbreitete Arten der Kulturlandschaften.
Der Untersuchungsraum wird von einer Bahnanlage und mehreren Straßen und Wegen ge-
quert. Sie weisen eine geringe Lebensraumqualität für die zu betrachtenden Arten auf. Die

Einwirkung von Schadstoffen sowie Tausalzen beeinträchtigen die Bodenfunktionen der Be-
gleitflächen. Der Wert der Bahnanlage ist etwas höher.

2.2 Umfang des Bauvorhabens

2.2.1 BeschreibungderBaumaßnahme

Der Standort des zu erneuernden Brückenbauwerks befindet sich im Erzgebirgskreis des
Freistaates Sachsen und in unmittelbarer Nähe zur Staatsgrenze zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechischen Republik.
Das BW 2 (Bestandsbauwerk bzw. Ersatzneubau) befindet sich auf der von Deutscheinsie-
del nach Olbernhau führenden Staatsstraße 214 (S 214) zwischen den Netzknoten 5346016
und 5346029 bei der Station 0,068 m. Es überführt die S 214 über den Fluss Flöha. Die S
214 durchläuft das Mittlere Ezgebirge als historische ,,silberstraße".
Das Baufeld der geplanten Baumaßnahme erstreckt sich entlang der am Brückenstandort
von Süd nach Nord verlaufenden S 214 auf einer Länge von ca. 90,0 m. Es liegt zwischen
dem bei Hirschberg (Ortsteil von Olbernhau am östlichen Stadtrand) befindlichen Straßen-
knoten der S 214 mit der S 211 und einem zum Haltepunkt,,Oberneuschönberg" gehörigen,
beschrankten Bahnübergang an der eingleisigen, nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecke Nr.
6618, die von Pockau-Lengefeld nach Neuhausen führt. Der Straßenknoten S 21115 214
(südliche Baufeldgrenze) und der Bahnübergang (nördliche Baufeldgrenze) sollen im Rah-
men der geplanten Baumaßnahme nicht verändert werden. Eine endgültige Stilllegung der
derzeitig nur sporadisch für Sonderfahrten genutzten Eisenbahnstrecke Nr. 6618 ist dezeitig

lfristig in Be-nicht verifizierbar. Es ist davon auszuqehen, dass die Eisenbahnstrecke mitte
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trieb bleibt und die vorhandenen Bahnanlagen in unveränderter Art und Weise weitergenutzt
werden, Zwischen dem Bahnübergang und dem BW 2 zweigt von der S 214 eine Zuwegung
zum Eisenbahnhaltepunkt ,,Oberneuschönberg" in östlicher Richtung ab. Obwohl dieser Hal-
tepunkt dezeitig nicht genutzt wird, sollen sowohl die Zuwegung als auch die zugehörigen
Absperrungsanlagen erhalten bleiben.
Die S 214 und die am südlichen Baubereichsende einmündenden S 211 haben für die regio-
nale Erschließung des Mittleren Erzgebirgskreises eine hohe funktionale und verkehrstech-
nische Bedeutung.
ln Ergebnis einer in der Voruntersuchung (Vorplanung) durchgeführten Variantenuntersu-
chung hat sich unter Abwägung aller Randbedingungen die Belassung des BW 2 und damit
der S 214 in Bestandslage ohne Umgestaltung des Straßenknotens S 21415 211 und des
Bahnübergangsbereiches als die weiter zu verfolgende Vorzugsvariante ergeben. Der Stra-
ßenausbau der S 214 bleibt auf den vorhandenen Brückenstandort begrenzt. lm Rahmen der
Baumaßnahme erfolgen weder eine grundlegende Neutrassierung der S 214 noch sonstige
raumordnungsmäßige Veränderungen. Ungeachtet dessen trägt der im Rahmen der Bau-
maßnahme durchzuführende, relativ lokale Straßenausbau zur Verbesserung der Verkehrs-
funktion der S 21a beil

Da die Streckenführung der S 214 grundsätzlich beibehalten wird, ist ein streckenbezogenes
Gestaltungskonzept unter Beachtung baukultureller Aspekte nicht erforderlich.
lm Ergebnis einer im Rahmen der Vorplanung durchgeführten Variantenuntersuchung wurde
festgelegt, das Brückenbauwerk BW 2, das die S 214 über die Flöha überführt, am Be-
standsstandort durch einen Brückenneubau zu ersetzen. Aufgrund der am Brückenstandort
vorhandenen günstigen Gründungsverhältnisse (oberflächennah anstehendes, gut tragfähi-
ges Festgestein) und einer den hydraulischen Erfordernissen (HW100) genügenden Stütz-
weite von 14,00 m wurde ein flachgegründetes, einfeldriges Rahmentragwerk aus Stahlbeton
gewählt. Da beide Widerlager auf derselben Festgesteinsschicht (Schicht Nr. 3b - Gneis)
gegründet werden, treten keine relevanten, für einen Massivrahmen ungünstigen Setzungs-
unterschiede auf.
ln Anpassung an die Beanspruchung des Rahmentragwerks und an die örtlichen Gegeben-
heiten (Flussbett mit beidseitigen Bermen) wird die Riegelunterseite des Rahmens leicht
bogenförmig ausgebildet. Der Riegel ist in der Mitte (Scheitel) 60 cm und an den beiden Wi-
derlagern (Kämpfer) 90 cm dick. Damit ergibt sich eine mittlere Schlankheit des Rahmens
von ca. 1:20. Durch die wannenförmige Ausbildung des Flussbettes verbleibt das Niedrig-
und Mittelwasser im befestigten Flussbett. Bei Hochwasserereignissen (HQ100) können die
anfallenden Wassermengen mit einem ausreichenden Freibord unter der Brücke abgeführt
werden. Die gewählte Überbaubreite von BW 2 ist funktionell begründet. Der zu überführen-
de Straßenverkehr (LS lll bzw. EKL 3) bedingt eine zweispurige Fahrbahnbreite von insge-
samt 8,00 m zwischen den Kappenborden. Zusammen mit dem auf der östlichen Brücken-
kappe angeordneten Radweg (Nutzbreite 2,50 m) für eine zukünftig separate Radverkehrs-
überführung ergibt sich eine Überbaubreite von insgesamt 13,85 m.
Die sich beidseitig an die Widerlager anschließenden Flügelwände werden in Anpassung an
die vorhandenen Ufenruände als parallel zur Flöha verlaufende 60 cm dicke Winkelstützwän-
de aus Stahlbeton ausgeführt.
Das wannenförmige Flussbett wird mittels Wasserbausteinen und Herdschwellen naturnah
befestigt. Die Bermen werden in einer Breite von 1,00 m ausgebildet. Die kleinste lichte Hö-
he befindet sich unterstromseitig an der nördlichen Berme und beträgt ca. 2,20 m.

SEITE 15



Artensch utzfach beitra g
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mär22020

Die gewählten Tragkonstruktionen für Brücke und Flügel (Rahmen bzw. Stützwände aus
Stahlbeton) sind wirtschaftlich herstellbar, wartungsarm und passen sich gut an die örtlichen
Gegebenheiten am Bauwerksstandort an.
Der außerhalb des Brückenbauwerks nach Norden und Süden weiterführende Radweg ist
nicht Bestandteil der Baumaßnahme und somit nicht Gegenstand der vorliegenden Planung.

Bauzeitliche Umfahrung
Aufgrund der Bedeutung der S 214 und S 211 für den überörtlichen Regionalverkehr in Ver-
bindung mit einem relativ hohen Verkehrsaufkommen und in Anbetracht einer aufiruendigen,
erforderlichen Umleitungsführung wird von einer bauzeitlichen Vollsperrung der S 214 im
Baubereich abgesehen. Stattdessen wird eine bauwerksnahe Umfahrung mit Behelfsbrücke
über die Flöha gewählt.
Aufgrund der besonderen Verhältnisse am Brückenstandort (enge und kurvenreiche Stre-
ckenführung mit angrenzender Bahnanlage rJnd Straßenkreuzung sowie einbindenden An-
liegeruvegen) wird eine einspurige Umfahrung vorgesehen. Die Fahrbahnbreite der einspuri-
gen Umfahrung (bauzeitlicher Damm mit Behelfsbrücke) beträgt 4,50 m.
Die bauzeitliche Umfahrung beginnt auf der S 214 unmittelbar nach dem Bahnübergang
(Bau-km 0+062,000) und bindet etwa bei Bau-km 0+135,000 wieder in die S 214 ein. Lage
und Verlauf der Umfahrung werden im Lageplan der bauzeitlichen Umfahrung dargestellt
(Unterlage 5, Blatt 2). Der höhenmäßige Verlauf der Umfahrung wird im Höhenplan der bau-
zeitlichen Umfahrung (Unterlage 6, Blatt 2) dargestellt. ln der Unterlage 16, Blatt 2 wird der
Fahrkurvennachweis für die Bemessungsfahrzeuge (Lastzug, Bus) auf der bauzeitlichen
Umfahrung erbracht.
Die Behelfsbrücke wird ca. 20,00 m westlich (unterstromseitig) vom Brückenstandort errich-
tet, so dass einerseits der Rückbau des Bestandsbauwerks und die Errichtung des Ersatz-
neubaus einschließlich erforderlicher Baubehelfe (2. B. Verbauten) gewährleistet wird und
andererseits die bauzeitlichen Eingriffe in Flussbett und Uferbereiche (FFH-Gebiet) so gering
wie möglich sind.
Die Behelfsbrücke wird unter einem Bauwerkswinkel von 100,00 gon auf bauzeitlichen Fun-
damenten an den Flussufern gegründet. Zur Gewährleistung eines ausreichenden bauzeitli-
chen Durchflussquerschnitts unter der Behelfsbrücke muss die lichte Weite der Behelfsbrü-
ckenwiderlager mindestens 16,00 m betragen und die Unterkante des Behelfsbrückenüber-
baus darf nicht tiefer als +479,50 m liegen.
Auf den Kappen der Behelfsbrücke werden 75 cm breite Notgehwege mit mindestens 1,00 m
hohen Geländern als Absturzsicherung angeordnet.
Die Regelung des einspurigen, wechselseitigen Verkehrs erfolgt mittels Lichtsignalanlage am
Bauanfang und Bauende.
Die gesamte bauzeitliche Umfahrung (Umfahrungsdamm, Behelfsbrücke mit Gründung) wird
nach Fertigstellung des Ersatzneubaus und Beendigung der Straßenbauarbeiten sowie der
Streckenfreigabe u mweltverträg lich zu rückgeba ut.

2.2.2 Wirkfaktoren und -prozesse

Für die artenschutzrechtliche Prüfung sind diejenigen WirKaktoren von Bedeutung, die die
zu betrachtenden Pflanzen- und Tierarten beeinträchtigen können.
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Es wird unterschieden in

- BaubedingteBeeinträchtigungen
- Anlagebedingte Beeinträchtigungen
- Betriebsbedingte Beeinträchtigungen

Baubedingte Wirkfaktoren
Baubedingte Wirkfaktoren können sich durch die Flächeninanspruchnahme infolge der Bau-
maßnahme, bezogen auf Flächenversiegelung und Bodenveränderung, ergeben. Dies führt
zu einem Verlust von Biotopen.

Habitatverluste und -störungen entstehen entlang der S 214 im Zuge der Baumaßnahme.
Durch die Fällung und Rodung von Bäumen und Sträuchern können unter anderen Brut- und

Ruhestätten von Vögeln, Quartiere von Fledermäusen, Vögeln und lnsekten betroffen sein.

Gehölze bieten aufgrund ihrer dreidimensionalen Struktur unterschiedlichsten Arten Lebens-
raum. Die fehlende Beschattung nach Rodung führt zu einer Verschiebung des Arteninven-
tars der Krautschicht. Eine potenzielle Verdrängung von Arten ist möglich. Lineare Gehölz-
reihen dienen als Orientierungshilfe für Fledermäuse und sind in diesem Zusammenhang
wichtiger Bestandteil der Flugroute zwischen Quartieren und Jagdhabitaten.
Außerdem werden im Zuge der bauzeitlichen Umfahrung Lebensräume zerstört. Diese Be-

einträchtigungen sind jedoch vorübergehender Natur, da die Flächen nach beendeter Bau-
ma ßna h me besta ndsgerecht renaturiert werden.

Die Lärmbelastungen auf lndividuen geschützter Tierarten durch Lärm von Baumaßnahmen
(Maschinen, Fahrzeuge) sind nur während des Baugeschehens vorherrschend und zumeist
zeitlich begrenzt. Das Baugeschehen stellt eine kurzfristige relevante Erhöhung der Lärmin-
tensität dar. Durch die temporär andauernde Belastung während der Baumaßnahme sind
Störuvirkungen durch Baulärm anzunehmen.

Eine Beeinträchtigung von geschützten Arten durch Schadstoffimmissionen von Baumaschi-
nen und Baufahrzeugen sowie durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe ist möglich.

Durch den Bauprozess haben Bewegungen von Menschen sowie Baufahrzeugen temporär
optische Störmöglichkeiten auf lndividuen geschützter Tierarten. Zusätzlich zu den durch
Lärm ausgelösten Störungen übt die Anwesenheit von Menschen auf der Baustelle eine
starke Scheuchwirkung auf scheue Tiere aus. Des Weiteren wird eine Scheuchwirkung auf
Tiere auch durch Bau- und Lieferfahzeuge ausgelöst. Diese sind jedoch artspezifisch.
Lichtemissionen können zur Meidung von Jagdhabitaten und Flugrouten führen. Für Fleder-
mäuse ist dies entlang bestehender Baumreihen und Alleen möglich. Durch Dämmerungs-
und Nachtbauarbeiten können Verbotstatbestände bezüglich Störungen im Habitat auftreten.

Die Kollision von lndividuen geschützter Tierarten mit Baufahrzeugen (Bsp. entlang Flugrou-
ten und Jagdhabitaten von Fledermäusen oder im Zuge der Baufeldfreimachung) ist auf-
grund der geringen Barrierewirkung und Geschwindigkeit der Fahrzeuge und Maschinen,
sowie weiterer Faktoren (2.B. Nachtaktivität von Fledermäusen), nicht möglich.
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Anlagenbedingte Wirkfaktoren
Habitatverluste und -störungen auf Grund von Versiegelung (160 m,) bzw. anderweitigen
Bodenveränderungen ergeben sich im Bereich der Versiegelungsflächen am Ersatzbauwerk.
Die Bodenfunktionen werden in diesem Bereich drastisch gestört und Biotope verändert.
Teile der ursprünglichen Grünland- (40,2 m2), Ruderal- (49,2 m2), Gehölz- (4e,0 mz) und
Vonryaldflächen (50,2 m2) werden zerstört. Eine Verdrängung von geschützten Pflanzenarten
ist möglich.

Unter Barrierewirkungen und Zerschneidungen werden die anlagebedingten Trennwirkungen
zusammengefasst. Dies können Trennungen von Migrationslinien oder Teilhabitaten sein.
Aufgrund der bestehenden Staatsstraße 214 wird nicht von einer neuen Zerschneidung von
Lebensräumen durch das Bauwerk ausgegangen.

Betriebs bedi n gte Wi rkfaktoren
Durch die bereits bestehende Nutzung der Staatsstraße 214 mit Fahrzeugen ist die Barrier-
ewirkung der Straße gering. Aufgrund s einer nicht nachweislich erheblichen Erhöhung des
Verkehrsaufkommens kann nicht von einer erheblichen Verstärkung von Barrierewirkungen
ausgegangen werden.

Eine Erhöhung der Lärmbelastung ist aufgrund der bestehenden Straße nicht zu enryarten

Das Kollisionsrisiko mit Fahrzeugen ist bei nachtaktiven Arten wie Fledermäusen möglich.
Eine Erhöhung des Kollisionsrisikos tritt ein, wenn:

- im Zuge des Vorhabens Flugrouten unterbrochen werden und die Arten den tieferlie-
genden Straßendamm als Flugtrasse und Jagdhabitat nutzen.

- durch Neupflanzungen von Kleinbäumen in direkter Nachbarschaft zur Straße Fle-
dermäuse tiefer im Straßenraum jagen.

Das Risiko der Kollision mit Greifuögeln wird durch das Vorhaben und dessen \Mrkungen
nicht erheblich erhöht.

Optische Störungen auf lndividuen geschützter Tierarten können durch den Straßenverkehr
auftreten. Diese werden durch das Vorhaben aber nicht verstärkt.
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3 Bestandserfassung

3.1 Geschütze Arten / potentiell relevante Arten

Der Datenbestand des LfULG (zentrale Artdatenbank MultiBase CS) wurde zur Ermittlung
der relevanten Arten abgefragt.

Um keine potenziell relevanten Arten zu übersehen, wurden in den Tabellen folgende Arten
aufgelistet:

- Streng geschützte Arten
- Besonders geschützte Arten
- Arten derAnhänge ll, lV und V der Richtlinie 92l43lEWG (FFH-Richtlinie)
- Europäische Vogelarten der Richtlinie 20091147/EG (Vogelschutz-Richtlinie)
- Arten des Anhangs I der Richtlinie 20091147|EG (Vogelschutz-Richtlinie)
- Arten mit Gefährdungsstatus laut aktueller Roter Liste in Sachsen, inklusive Vorwarn-

liste

Geprüft wurde lediglich eine Auswahl geschützter Arten gemäß Kapitel 1.2.1:

- Arten des Anhangs lV der Richtlinie 92l43lEWG (FFH-Richtlinie)
- Europäische Vogelarten der Richtlinie 20091147/EG (Vogelschutz-Richtlinie)

Das Ergebnis dieser Erhebungen ist dem Kapitel 3.2 zu entnehmen. Das Ziel der aktuellen
Fassung dient damit vornehmlich der Ermittlung möglichennreise schweruiegender, arten-
schutzrechtlicher Sachverhalte. Des Weiteren fließen diese vorläufigen Ergebnisse in den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag ein.

3,2 Auswahl der relevanten Arten, Erfassung geschützter Arten

Nach der Datenabfrage des LfULG sind die als relevant zu erachtenden Arten in den nach-
folgenden Tabellen zusam mengefasst.

3.2.1 Pflanzenarten

3.2.1.1 Relevanzprüfung der Pflanzenarten

Das Vorkommen von potenziell relevanten Pflanzenarten ist in folgender Auflistung darge-
stellt.

Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betroffenheit durch die Wirkfakto-
ren findet gemäß den Kriterien aus Abschnitt 1.2.2 statt.
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Tabelle 1 Pflanzenarten

Mär22020
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtjfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Präfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Radula complanata

Veronica agresfrs

Galeopsrs ladanum

Anthemis aryensls

Sherardia arvensis

Odontites vernus

Phyteuma spicatum

Th al ictru m aq u ileg i ifol i u m

Circaea alpina

Ribes alpinum
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Abgeflachtes Kratzmoos

Acker-Ehrenpreis

Acker-Hohlzahn

Acker-Hundskamille

Ackerröte

Acker-Zahntrost

Ahrige Teufelskralle

Akeleiblättrige Wiesen raute

Alpen-Hexenkraut

Alpen-Johann isbeere
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrtJfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtlfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Präfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prufung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Potamogeton alpinus

Cicerbita alpina

Arnica montana

Valeriana excelsa

Carex demr'ssa

Mercurialis perennis

Lunaria rediviva

Tephroseris crispa

Porella cordaeana

Geum rivale

Montia fontana

o
E
G

o

o
oo

o
ct

Alpen-Laichkraut

Alpen-Milchlattich

Arnika

Aznei-Baldrian

Aufsteigende Gel b-Segge

Ausdauerndes Bingelkraut

Ausdauerndes Silberblatt

Bach-Greiskraut

Bach-Kahlfruchtmoos

Bach-Nelkenwuz

Bach-Quellkraut
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrtJfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Barb iloph oz ia lycopod ioide s

Meum athamanticum

Alche m i I I a gl a ucesce n s

Bromus benekenii

Veronica montana

O reopte ris I i m bosperma

Lathyrus Iinifolius

Ulmus glabra

Orthilia secunda

Diphyscium foliosum

Hieracium schmidtii
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Bärlappäh n liches Bartspitz-
kelchmoos

Bärwurz

Bastard-Frauenmantel

Benekens Wald-Trespe

Berg-Ehrenpreis

Berg-Lappenfarn

Berg-Platterbse

Berg-Ulme

Birngrün

Blasebalgmoos

Blasses Habichtskraut
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{lfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prufung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrLrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)

- keine weitere Prüfung
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Campanula cervicaria

Asplenium trichomanes

Epipactis helleborine

Porella platyphylla

Dactylorhiza majalis

Pl ag iotheci u m pl atyphyll u m

Frullania dilatata

Hypopitys hypophegea

Aconitum variegatum

Myosotis discolor

Calypogeia azurea
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Borstige Glockenblume

Braunstieliger Streifenfarn

Breitblättrige Sitter

Breitblättri ges Kah lfruchtmoos

Breitblättri ges Knaben kraut

Breitblättriges Plattmoos

Breites Wassersackmoos

Buchenspargel

Bunter Eisenhut

Buntes Vergissmeinn icht

Calypogeia azwea
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Seneclo germanicus

Polystichum aculeatum

Lophozia incisa

Epilobium obscurum

Anthoceros agresfis

Nasturtium officinale

Nepeta cataria

Botrychium Iunaria

Primula veris

Valeriana officinalis

Bartramia pomiformis
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Deutsches Greiskraut

Dorniger Schildfarn

Dorn iges Spitzkelchmoos

Dunkelgrünes Weidenröschen

Dunkelsporiges Hornmoos

Echte Brunnenkresse

Echte Katzenminze

Echte Mondraute

Echte Schlüsselblume

Echter Baldrian

Echtes Apfelmoos
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtlfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prttfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Leonurus cardiaca

G ym noca rp i u m dryopteris

Sparganium emersum

Eleocharis uniglumis

Endogemma caespiticia

Poa remota

Taxus baccata

Trientalis europaea

M atte uccia struth iopte ri s

P ti I i u m cn'sfa-casfrensrs

Menyanthes trifoliata
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Echtes Herzgespann

Eichenfarn

Einfacher lgelkolben

Einspelzige Sumpfsimse

Endogemma caespiticia

Entferntäh riges Rispengras

Europäische Eibe

Eu ropäischer Siebenstern

Europäischer Straußfarn

Federmoos

Fieberklee
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prllfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prt]fung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Neoofthocaulis atten uatus

Blasia pusilla

Carex pulicaris

Schistidium rivulare

Warnstorfia fluitans

Dactylorhiza fuchsii

Sph ag n u m quinq uefariu m

Ve ro n ica a n ag al I is-aq u atica

Noccaea caerulescens

Sphagnum flexuosum

Dactylorhiza maculata
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Flagel len-Bartspitzkelchmoos

Flaschen-Lebermoos

Floh-Segge

Fluss-Spalthütchen

Flutendes Moorsichelmoos

Fuchs' Knabenkraut

FünEeiliges Torfmoos

Gauchheil-Ehrenpreis

Gebirgs-Täschelkraut

Gebogenes Torfmoos

Geflecktes Knaben kraut
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz äusgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtlfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr[rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prufung
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Sphagnum fallax

Thalictrum flavum

Anemone ranunculoides

Alch e m i I I a xa nthoch lora

Philonotis fontana

Pilosella lactucella

Arnica montana

Lathraea squamaria

Aphanes aruensis

Phegopte ris con nectil is

Nes/ra paniculata
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Gekrü mmtblättriges Torfmoos

Gelbe Wiesenraute

Gelbes Windröschen

Gelbgrüner Frauenmantel

Gemeines Quellmoos

Geöhrtes Mausohrhabichts-
kraut

Gewöhnliche Arnika

Gewöhnliche Schuppenwurz

Gewöhn licher Ackerfrauen man-
tel

Gewöhn licher Buchenfarn

Gewöhnlicher Finkensame
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Artensch uEfach beitrag
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)

- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)

- keine weitere Prilfung
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D i ph asi astru m com pl a n atu m

Alchemilla vulgaris

Blechnum spicant

Puccinellia drsfans

Daphne mezereum

Succlsa pratensis

Polypodium vulgare

Antennaria dioica

Polygala vulgaris

Cruciata laevipes

Galium sylvaticum
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Gewöhnlicher Flachbärlapp

Gewöhn licher Frauenmantel

Gewöhnlicher Rippenfarn

Gewöhn licher Salzschwaden

Gewöhn licher Seidelbast

Gewöh n licher Teufelsabbiss

Gewöhnlicher Tüpfelfarn

Gewöhn liches KaEenpfötchen

Gewöhnliches Kreuzblümchen

Gewöhnliches Kreuzlabkraut

Gewöhn liches Wald-Labkraut
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Artensch utzfach beitrag
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mä22020
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{lfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)

- keine weitere Prüfung
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Pseudorchis albida

Briza media

Valerianella dentata

Sphagnum girgensohnii

Hylocomium splendens

Eu ph rasia offici n al is subsp.
rostkoviana

T ritom ari a q u i n q u ede ntata

Rhytid iadel ph us triq u etru s

Listera avata

Coeloglossum viride

Homogyne alpina
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Gewöhn liches Weißzüngel

Gewöhnliches Zittergras

Gezähntes Rapünzchen

Girgensohnsches Torfmoos

Glänzendes Hainmoos

Großer Augentrost

Großes Dreilapp-
Spitzkelchmoos

Großes Kranzmoos

Großes Zweiblatt

Grüne Hohlzunge

Grüner Alpenlattich

SEITE 29



Artenschutzfachbeitrag
S 214 Ersalzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau März2020
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtlfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prufung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prttfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
* keine weitere Prüfung
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Pl atanthe ra ch lora nth a

Che n opod i u m bon u s-h e n ricu s

Ble ph arostom a trichophyl I u m

Sph ag n u m capill ifolium

Callitriche hamulata

Baftramia halleriana

Harpanthus scufafus

Senecio hercynicus

Ba rb ilo ph oz i a h atch eri

Rosa corymbifera

Dianthus deltoides
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Grünliche Waldhyazinthe

Guter Heinrich

Haarblatt-Lebermoos

Haarblättriges Torfmoos

Haken-Wasserstern

Hallers Apfelmoos

Harpanthus scutatus

Harz-Greiskraut

Hatchers Bartspitzkelch moos

Hecken-Rose

Heide-Nelke
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Colchicum autumnale

Carex panicea

Primula elatior

Lejeunea cavifolia

Epilobium collinum

Viola canina

Jungermannia pumila

Asplenium cuneifolium

Lycopodium clavatum

Urtica urens

Valeriana dioica
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Herbst-Zeitlose

Hirse-Segge

Hohe Schlüsselblume

Hohlblättriges Lappen moos

Hügel-Weidenröschen

Hunds-Veilchen

Jungermannia pumila

Kei lblättriger Streifenfarn

Keulen-Bärlapp

Kleine Brennnessel

Kleiner Baldrian

SEITE 31



Arten sch utzfach be itra g
S 214 Ersatzneubau BW2 über die Flöha bei Olbernhau März2O2O

Ic

CO
N=

sb
6.E
Evato
EDOc!t
Eo:= ll
L(!o- Et!

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen ( K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prijfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prufung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Rhinanthus minor

Sphenolobus minutus

Pyrola minor

Rumex conglomeratus

Pota m og eto n pol yg o n ifol i u s

Agrostemma githago

Selinum carvifolia

Loph oziopsis long ide n s

Salix pentandra

Circaea intermedia

Trifolium spadiceum

o
=(!

o

o
oo

oo
Kleiner Klappertopf

Kleines Keillappen-Moos

Kleines Wintergrün

Knäuel-Ampfer

Knöterich-Laichkraut

Korn-Rade

Kümmel-Silge

Lophoziopsis longidens

Lorbeer-Weide

Mittleres Hexenkraut

Moor-Klee
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prttfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Priifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtlfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Früfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Moneses uniflora

Adoxa moschatellina

Gymnadenia conopsea

Neottia nidus-avis

Scorzonera humilis

Asple n i u m se ptentrio n ale

Anastrepta orcadensis

Ra n u ncu I u s pen ici I I atu s

Ran u nculus pl atan ifolius

Rhamnus cathartica

Linum cathafticum
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Moosauge

Moschuskraut

Mücken-Händelwuz

Nestwurz

N iedrige Schwarzwurzel

Nördlicher Streifenfarn

Orkneymoos

Pinselblättriger Wasserhah nen-
fuß

Platanenblättriger Hahnenfuß

Purgier-Kreuzdorn

Purgier-Lein
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Artensch utzfachbeitrag
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mä22020

I
tr

:l=tro
N=

Eb6E
EYoo
EDOctl
Eo:= tlLIEo- ED

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{.rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz äusgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pnjfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Prenanthes purpurea

Pylaisia polyantha

Dichodontium palustre

Polygon atu m vefticillatu m

Odontites vulgaris

Gym nocarpi u m robe rti a n u m

Sphagnum russowii

Cal a m ag rosti s pse u do p u rp u-
rea

Scapania irrigua

Scapania umbrosa

Eriophorum vaginatum
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Purpur-Hasenlattich

Pylaisia polyantha

Quell-Kleingabelzahn moos

Quirlblättrige Weißwurz

Roter Zahntrost

Ruprechtsfarn

Russowsches Torfmoos

Sächsisches Reitgras

Scapania irrigua

Scapania umbrosa

Scheiden-Wollgras
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{.rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere PrUfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)

- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

E
elE
Eb,- u,
trEtotr

=oEgoo>m

X

o
ll
oo
I

lr
lI.

.E
o
.9,
o
3
o(!
2

c
Lttgc>

aE -6

Eü
t,E
EDOtro
P(J

=ßEO
lll L

N

sS
NO
=o'=o
öo,ttt v,

ä*
CDtrsooo.=o
3/,gl
illl
ED C').DA

bg

bg

ü.
I

l'r.lr
Ctt

(!

oo
()
(g
o
o

.9,

o
oü

V

G

V

3

3

2

o
.9

(ggootr
th=

:'iL
14

Veronica scutellata

Ranunculus peltatus

Galeopsis a n g u stifo I i a

Eriophoru m angustifoliu m

Lonicera nigra

Phyteuma nigrum

Hyoscyamus niger

Actaea spicata

Juncus squarrosus

Sphagnum squarrosum

Sphagnum cuspidatum
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Schild-Ehrenpreis

Sch i ld-Wasserhah nenfu ß

Schmalblättriger Hohlzahn

Schmalblättriges Wollg ras

Schwarze Heckenki rsche

Schwarze Teufelskralle

Schwarzes Bilsenkraut

Schwarzfrüchtiges C h ristophs-
kraut

Sparrige Binse

Sparriges Torfmoos

Spieß-Torfmoos
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Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Pr{rfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prttfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prilfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prirfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung
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Lycopodium annotinum

Orchis mascula

Euphrasia stricta

Carex echinata

Parnassia palustris

Peplis portula

Geranium palustre

Callitriche palustris

Geranium columbinum

Tritomaria exsecfa

Utricularia australis
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Sprossender Bärlapp

Stattliches Knabenkraut

Steifer Augentrost

Stern-Segge

Sumpf-Herzblatt

Sumpfquendel

Sumpf-Storchschnabel

Sumpf-Wasserstern

Tau ben-Storchsch nabel

Tritomaria exsecta

Verkannter Wassersch lauch

SEITE 36



Artensch utzfach beitrag
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mär22020

Ic
.'!:e,o
N=

Eb
6.E
EvooEtotrtlEo:=€
L(Eo- Etr

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtifung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prttfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prüfung

Vorhabensrelevanz ausgeschlossen (K3)
- keine weitere Prtrfung
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Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2008, 2013)
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vonnrarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet / nicht bewertet

Anhang FFH-RL
ll FFH-Richtlinie Anhang ll
lV FFH-RL Anhang lV
V FFH-RLAnhang V

Kriterien zur weiteren Prüfung
K1 - Art verschollen, ausgestorben RL 0
K2 - \Nirkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wrkung auf die Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
U1 unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz
Vorhabensrelevanz nicht
ausgeschlossen - Prüfu ng
Artensctrutafachbeitrag (AFB)

März2O20
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3.2.1.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Pflanzenarten

Folgende streng geschützte Pflanzenarten des Anhangs lV der FFH-RL wurden nachgewie-
sen oder können potenziell im Betrachtungsraum auftreten.

Pflanzenart des Anhangs lV der FFH-RL:
- keine

Eine Prüfung ist somit nicht erforderlich.

3.2.2 Säugetiere

3.2.2.1 Relevanzprüfung der Säugetiere

Das Vorkommen von potenziell relevanten Säugetierarten ist in folgender Auflistung darge-
stellt.

Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betroffenheit durch die \MrKakto-
ren findet gemäß den Kriterien aus Abschnitt 1.2.2 statt.
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Tabelle 2:

Mär22020
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Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2015)
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vonvarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet / nicht bewertet

Mär22020

Anhang FFH-RL
ll FFH-Richtlinie Anhang ll
lV FFH-RL Anhang lV
V FFH-RLAnhang V

Kriterien zur weiteren Prüfung
K1 - Art verschollen, ausgestorben RL 0
K2 - Wirkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wirkung auf die Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
U1 unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz
Vorhabensrelevanz nicht
ausgeschlossen - Prüfung
ArtenschuEfachbeitrag (AFB)

Vorhaben$ielevänz ausge,
schlossen - keine weitere
P{ifung
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3.2.2.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Säugetiere

Für folgende streng geschützten Arten des Anhanges lV der FFH-Richtlinie kann eine Wir-
kung des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden. Eine Prüfung muss vorgenommen wer-
den.

Artengruppe der Fledermäuse

- Bartfledermaus indet. (Myotis mystacinus et brandtii)
- Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
- Braunes Langohr (Plecotus auritus)

- Fransenfledermaus(Myotisnattereri)
- Großes Mausohr (Myotis myotis)

- Nordfledermaus (Epfesicus nilssonii)
- Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
- Zweifarbfledermaus (Vespeftilio murinus)

- Zwergfledermaus i.e.S. (Prplsfrellus pipistrellus)

Fischotter (Lutra lutra)

Haselmaus (M u scardi n us avella n a ri u s)

Durch das Vorhaben betroffene Art

Fledermäuse

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Schutzstatus

fi streng geschützt

n Art nach Anh. A der EGATtSchVO

X nrt nach Anh. lV FFH-RL

! nrt nach Anh. 1 Sp. 3 BArtSchV

n besonders geschützt

n Art nacn Anh. B der EGATtSchVO

! Europäische Vogelart

! nrt nach Anh. 1 Sp.2 BArtSchV

Gefährdungsgrad

X RL Deutschland Kat

X RL Sacnsen Kat.

Erhaltungszustand Sachsen

I FV gunstig

I U1 ungUnstig / unzureichend

I U2 ungUnstig - schlecht

! XX unbekannt

2. Charakterisierung

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen
Die Artgruppe nutzt als SommerquartiereAlVochenstuben vozugsweise Baumhöhlen oder -spalten, er-
satzweise aber auch Dachstühle, Gebäudespalten oder Nistkästen. Die Wochenstuben befinden sich an
und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Bäumen und Gebäuden (2.8. Fassadenverkleidungen,
Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Die Sommerquartiere werden von MärzlApril bis Septem-
ber aufgesucht. Als Winterquartier nutzt nur ein Teil der Arten Baumhöhlen, andere ziehen sich in unterir-
dische Quartiere zurück. Die Jagdgebiete befinden sich bevorzugt in der offenen und halboffenen Land-
schaft über Grünlandflächen mit linienhaften Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem
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3.2 Störungstatbestände wild Iebender Tiere (g 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG)

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, überwin-
terungs- und Wanderzeiten gestört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich?

V 4: Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalb_von Brut-, Aufzuchts-
und U benarinterungszeiten

V 5: Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population?

Xja

Xja

nja

Mär22020

nur Tiere

I nein

n nein

fi nein

Durch das Vorhaben betroffene Art

Fledermäuse
jagen die Tiere in Streuobstwiesen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Dort fliegen die Tiere
meist in einer Höhe von 3-15 m. Die individuellen Aktionsräume sind durchschnittlich 4 bis 16 km2 groß.
Die meisten Arten benötigen Leitstrukturen zur Orientierung.
Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009; Wikipedia2018

2.2 Verbreitung in Deutschland / Sachsen
Deutschland

ln Deutschland ist die Artgruppe weit verbreitet.

Sachsen

ln Sachsen liegen die Wochenstuben in gewässer- und waldreichen Gebieten. Sie wurden in hoher Dich-
te besonders im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet festgestellt. Eine größere Anzahl Wochenstuben
als bisher bekannt ist auch in der Düben-Dahlener Heide, der Elsterwerda-Hezberger Elsterniederung
sowie in gewässerreichen Teilen des Lössgefildes, in Bereichen des Leipziger Landes und des Westlau-
si2er Hügel- und Berglandes zu erwarten. Wnterquartiere bzw. Dezember- und Januarfunde sind ähnlich
weiträumig vom Tiefland bis in die unteren Berglagen verteilt.
Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009; Wikipedia 2018

2.3 Verbreitung im Betrachtungsraum

I nachgewiesen X potenziellmöglich

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach S 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung von Tieren ($ 44 Abs. 1 Nr. 1 nur Tiere
BNatSchG)

Werden Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. verletzt? X ja n nein

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? X ja fl nein

V 4: Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalb-von Brut-, Aufzuchts-
und Ubenvinterungszeiten

V 5: Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

vorgezogene CEF-Maßnahmen erforderlich? ! ja X nein
Baubedingt könnten Tiere durch die unvermeidbare Fällung von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreima-
chung getötet oder verletzt werden.

Zur Vermeidung darf die Baufeldfreimachung mittels der Vermeidungsmaßnahme V 4 nur außerhalb der
Nutzungszeiten von Sommerquartieren durch die betroffenen Fledermausarten vorgenommen werden.
Aufgrund einer möglichen Gefährdung der Haselmaus ist der Zeitraum für die Baufeldfreimachung auf
Anfang September bis Anfang Oktober begrenzt.

Außerdem soll eine Prüfung unmittelbar vor der Fällung der Gehölze sowie vor Abbruch des Brücken-
bauwerks auf Fledermausquartiere durch einen Fledermausexperten mittels der Vermeidungsmaßnahme
V 5 Schädigungstatbestände auf sich angesiedelte Fledermäuse verhindern. Werden dabei lndividuen
gefunden, sind diese in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzten" tritt ein? X ja n nein
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Fledermäuse
Da keine Quartiere der Arten im Bauwerksbereich nachgewiesen sind, sind Störungstatbestände von
lndividuen innerhalb von Quartieren nicht anzunehmen, aber möglich.

Baubedingt könnten Tiere im Zuge der Baufeldfreimachung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten baubedingt erheblich gestört werden.

Zur Vermeidung darf die Baufeldfreimachung mittels der Vermeidungsmaßnahme V 4 nur außerhalb der
Nutzungszeiten von Sommerquartieren vorgenommen werden. Aufgrund einer möglichen Gefährdung der
Haselmaus ist der Zeitraum für die Baufeldfreimachung auf Anfang September bis Anfang Oktober be-
grenzt.

Außerdem soll eine Prüfung unmittelbar vor der Fällung der Gehölze und vor Abbruch des Brückenbau-
werks auf Fledermausquartiere durch einen Fledermausexperten mittels der Vermeidungsmaßnahme V 5
Schädigungstatbestände auf sich angesiedelte Fledermäuse verhindern. Werden dabei lndividuen gefun-

den, sind diese in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung" tritt ein? n ja [l nein

3.3 Entnahme von wildlebenden Tieren, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten ($ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

nur Tiere

n ja X neinWerden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä-
digt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? n ja X nein

vorgezogene C EF-Maßnahme erforderlich?

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang wird gewahrt?

nja
Xja

X nein

n nein

Da keine Quartiere der Arten im Bauwerksbereich nachgewiesen sind, ist die Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten unwahrscheinlich. Sollten dennoch bei der Prüfung auf Fledermausbesatz im

Zuge der Maßnahme V 5 unmittelbar vor der Fällung besetzte Höhlen gefunden werden, ist das weitere
Vorgehen mit einem Fledermausexperten abzustimmen.

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme wildlebender Tiere" tritt ein? n ja X nein

3.4 Entnahme von wildlebendem Pflanzen, Beschädigung oder
Zerstörung der Standorte ($ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)

Werden evtl. wild lebende Pflanzen aus der Natur entnommen, sie oder ihre
Standorte beschädi gt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich?

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich?

Funktionalität wird gewahrt?

nur Pflanzen

! ja n nein

nja
nja
Eja

n nein

n nein

n nein

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme von Pflanzen, Beschädigung oder Zer- ! ja I nein
störung der Standorte" tritt ein?

Sofern auch nationalstreng geschützte Art:
3.5 Zerstörung eines nicht ersetzbaren Biotops nach $19 (3)
BNatSchG

I ja X nein

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein,

- wenn nein, ist Zulassung möglich, Prüfung endet hiermit

- wenn ja; ist Ausnahmeprüfung 945 BNatSchG erforderlich, weiter mit

Punkt 4 ff.

Ü ja X nein
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Fischotter (Lutra I utra)

L Schutz- und Gefährdungsstatus

Schutzstatus

[l streng geschützt

n Art nach Anh. A der EGATtSchVO

X Art nach Anh. lV FFH-RL

n Art nach Anh. 1 Sp. 3 BArtSchV

n besonders geschützt

n Art nach Anh. B der EGATtSchVO

I Europäische Vogelart

n Art nach Anh. 1 Sp. 2 BArtSchV

Erhaltungszustand Sachsen

X FV gunstig

n U1 ungUnstig / unzureichend

fl U2 ungtinstig - schlecht

I XX unbekannt

Angabe der hauptsächlichen Gefährdungsursachen:

Als sehr mobile Art mit großen Aktionsräumen unterliegt der Fischotter in besonderem Maße den Gefähr-
dungen zunehmender Lebensraumzerschneidung und Verkehr. Lebensraumzerstörungen und Gewäs-
serverunreinigungen zählen zu weiteren Gefährdungsursachen.
Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009

Gefährdungsgrad

X RL Deutschland Kat.3

X RL Saclrsen Kat.3

2. Charakterisierung

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen
Der Fischotter kann zeitweise an allen Gewässertypen vom Tiefland bis in das Mittelgebirge angetroffen
werden. Die Bäche und Flüsse zählen ebenso zu seinem Lebensraum wie große Stauseen, Tagebau-
Restseen, Fischteiche und Gräben. Selbst Klein- und Zierteiche mit Fischbesatz werden insbesondere
während der Wntermonate aufgesucht. Künstliche Gewässerführungen, wie Kanäle mit hochgradigen
Uferverbauungen oder Verrohrungen, werden zumindest als Wanderwege genutzt. Fischotter beanspru-
chen ausgedehnte Streifgebiete. lnnerhalb der Streifgebiete ist ein ausreichendes, ganzjährig verfügba-
res Angebot an Nahrung wesentlich. Die benötigten Tagesverstecke und Wurfbaue befinden sich meist
an naturnahen Uferstrukturen in störungsarmen Bereichen, z. B. auf lnseln oder in schwer zugänglichen
Gewässerabschnitten Es werden aber auch gewässernahe Ruderalstandorte oder auch Anlagen inner-
halb von Ortschaften genutzt. Während breitere Schilfsäume, gewässerbegleitende Hochstaudenfluren
oder ältere Reisig- und Schilfhaufen als oberirdische Versteckmöglichkeiten dienen, werden in natürlichen
oder von anderen Tieren geschaffenen Höhlungen der Uferböschungen unterirdische Baue angelegt.
Auch verlassene Baue des Bibers (Castor fibel werden vom Fischotter übernommen.
Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009

2.2 Verbreitung in Deutschland/in Sachsen
Deutschland

Die deutschen Hauptuorkommen befinden sich in den östlichen Bundesländern Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Größere Bestände sind zudem in Sachsen-Anhalt, im östlichen
Niedersachsen und im Bayerischen Wald vorhanden.

Sachsen
Die sächsischen Verbreitungsschwerpunkte des Fischotters liegen in den nahrungsreichen Teichgebieten
in der Oberlausitz, bei Moritzburg und in den Wermsdorfer Teichen südöstlich von Wurzen einschließlich
ihrer Zuflüsse. ln Sachsen wurde der Fischotter seit 1990 in allen Landesteilen auf insgesamt 374 MTBQ
nachgewiesen. (61,6 % Rasterfrequenz).

Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Fischotter (Lutra I utra)

2.3 Verbreitung im Betrachtungsraum

! nachgewiesen X potenziellmöglich

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach S 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung von Tieren ($ 44 Abs. 1 Nr. 1 nur Tiere

BNatSchG)

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fort- n ja X nein
pflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. ver-

lelzl?

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? X ja I nein

V 2: Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitlichen Störungen

vorgezogene CEF-Maßnahmen erforderlich? E ja fi nein
Es werden keine Lebensstätten der Art durch Wirkungen des Vorhabens betroffen, so dass ausgeschlos-
sen werden kann, dass im unterirdischen Bau befindliche lndividuen durch Tiefbauarbeiten geschädigt

oder getötet werden. Wanderbewegungen sowie Habitatwechsel innerhalb des Streifgebietes sind auch
während der Bauphase möglich bzw. durch die nicht vorhandenen Bermen an der Brücke über den Sa-
leskbach in der Ortslage Großgrabe bereits jetzt gefährdet. Aufgrund von unsicheren Bauzuständen
(Frischbeton, Baugruben) können lndividuen der Art geschädigt werden. Als sehr mobile und auch ,,neu-
gierige" Art sind Fischotter vor solchen gefährlichen Bauzuständen zu schützen. Die Vermeidungsmaß-

nahme V 2 verhindert die Erreichbarkeit solcher Bauzustände durch ausreichend hohe Einzäunung.

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzten" tritt ein? ! ja I nein

3.2 Störungstatbestände wild lebender Tiere ($ 44 Abs. 1 Nr. 2 nur Tiere
BNatSchG)

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Au2ucht-, Mauser-, überwin- X ja ! nein
terungs- und Wandeaeiten gestört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? X ja n nein

V 2: Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitlichen Störungen

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population? n ja X nein
Aufgrund von Baulärm und nächtlicher Baubeleuchtung sind Störungen der Art in Bereichen von Streifge-
bieten entlang des Saleskbachs zu eruarten. Aufgrund der vorrangigen Dämmerungs- und Nachtaktivität
des Fischotters sind diese Störungen nur von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang beschränkt. Die
Vermeidungsmaßnahme V 2 verhindert Störwirkungen (Licht und Lärm), die von erheblichen nächtlichen
Bauaktivitäten ausgehen. Blinkende Warnsignale, die zu einer Vergrämung der Art in den angrenzenden
Streifgebieten führen, sind durch die Maßnahme V 2 mit Sichtblenden auszustatten.
Die Durchgängigkeit des Gewässers wird mit Errichtung des neuen Bauwerkes erhöht. Beiderseits des
Wasserlaufes werden Bermen geplant. Dies ist beim Bestandsbauwerk nicht gegeben, sodass aktuell
eine Gefährdung des Fischotters bei Queren der Straße besteht. Eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Population wird durch das Vorhaben nicht hervorgerufen.

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung" tritt ein? flja X nein

3.3 Entnahme von wildlebenden Tiers, Zerstörung von Fortpflan- nur Tiere
zungs- und Ruhestätten ($ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä- n ja X nein
digt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? ! ja X nein

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich? n ja Xl nein

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang wird gewahrt? X ja ! nein

lm Zuge des Vorhabens sowie der nötigen Baufeldräumung werden keine bekannten Lebensstätten der
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Fischofter (Lutra lutra)
Art beschädigt oder zerstört. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten im
räumlichen Zusammenhang wird gewahrt.

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme wildlebender Tiere" tritt ein? [ ja I nein

3.4 Entnahme von wildlebendem Pflanzen, Beschädigung oder
Zerstörung der Standorte ($ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)

Werden evtl. wild lebende Pflanzen aus der Natur entnommen, sie oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich?

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich?

Funktionalität wird gewahrt?

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme von Pflanzen, Beschädigung oder Zer-
störung der Standorte" tritt ein?

n ja n nein

nur Pflanzen

nja
!ja
nja
nja

! nein

! nein

n nein

n nein

Sofern auch national streng geschützte Art:
3.5 Zerstörung eines nicht ersetzbaren Biotops nach 919 (3)
BNatSchG

! ja X nein

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein,

- wenn nein, ist Zulassung möglich, Prüfung endet hiermit

- wenn ja; ist Ausnahmeprüfung 945 BNatSchG erforderlich, weiter mit

Punkt 4 ff.

n ja X nein

)

Dureh das Vorhaben betroffene Art

Haselmau s (M uscardinus avettanari us)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Schutzstatus

I streng geschützt

n nrt nach Anh. A der EGATtSchVO

X Art nach Anh. lV FFH-RL

n Art nacn Anh. 1 Sp. 3 BArtSchV

E besonders geschützt

E Rrt nach Anh. B der EGATtSchVO

I Europäische Vogelart

n Art nach Anh, 1 Sp. 2 BArtSchV

Gefährdungsgrad

X RL Deutschland Kat. G

X RL Sacnsen Kat.3

Angabe der hauptsächlichen Gefährdungsursachen:

Potentielle Gefährdungen für die Haselmaus sind
Habitatverluste und Zerschneidung der Lebensräume

Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009

Erhaltungszustand Sachsen

n FV günstig

X U1 ungUnstig / unzureichend

I U2 ungUnstig - schlecht

n XX unbekannt
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Haselmau s (Muscardinus avetlanarius)

2. Gharakterisierung

2.{ Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen
Die Haselmaus ist streng an Gehölze gebunden. Durch ihre Ernährung sind Haselmäuse auf eine Vielfalt
an Blüten, Früchten und Nüssen sowie lnsektenlarven angewiesen. lm natürlichen Waldzyklus wäre die
Haselmaus die Art der Verjüngungsphase des Waldes, z. B. nach Katastrophenereignissen. lm Wirt-
schaftswald sind die besten Habitate lichte, unterholzreiche Laubmischwälder, insbesondere Nieder- und

Mittelwälder, auch ohne aktuelle Nutzung, wie sie für mehrere Bauernwälder in der Oberlausitz belegt
sind. Haselmäuse bewohnen ebenfalls Kahlschlagflächen, Blößen oder Waldränder mit hohen Himbeer-
oder Brombeeranteilen. Junge Forstflächen oder Aufforstungen, vor allem mit Faulbaumvorkommen,
stellen ebenfalls geeignete Lebensräume dar. Während im Tiefland Sachsens die Nadelholzforste von
der Haselmaus gemieden werden, besiedelt die Art in den Höhenlagen des Ezgebirges auch reine Fich-
tenbestände. Die häufige Nutzung von Nistkästen durch die Haselmaus und die Konkurrenz mit Sieben-
schläfer und Gelbhalsmaus um diese weist darauf hin, dass im Angebot an Baumhöhlen ein limitierender
Faktor für die Art bestehen kann. Nur ausreichend große, unzerschnittene Wälder können Haselmauspo-
pulationen langfristig beherbergen. Haselmäuse besiedeln zwar regelmäßig kleinere Feldgehölze, bei-
spielsweise mit bäuerlichen Mittelwäldern in der Oberlausitz, jedoch sind diese Vorkommen auf einen
lndividuenaustausch mit benachbarten Wäldern angewiesen.
Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009

2.2 Verbreitung in Deutschland/in Sachsen
Die Haselmaus ist ein europäisches Faunenelement. Sie kommt von Südschweden bis Sizilien und von
England bis an die Wolga vor. ln Deutschland bewohnt sie überwiegend das Bergland. Weite Teile Nie-
dersachsens, Schleswig-Holsteins, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns sind nicht besiedelt.
Auch in Sachsen konzentrieren sich die Vorkommen der Haselmaus auf die Mittelgebirge - Erzgebirge,
Lausitzer Bergland und Zittauer Gebirge - sowie Teile der Lösshügelländer im Bereich von Pleiße und
Mulde sowie der Oberlausitz. lsolierte Vorkommen liegen im Leipziger Raum, z. B. im Oberholz. Die
waldarmen Ackerbauregionen werden ebenso wie die Heidegebiete mit dominierenden Kiefernwäldern
von der Haselmaus gemieden. Aktuelle Nachweise fehlen ebenfalls für die Sächsische Schweiz, in der
die Art seit über 10 Jahren nicht mehr festgestellt wurde. Haselmäuse kommen in Sachsen bis in die
Gipfellagen der Gebirge vor (2. B. Auersberg 915 m ü. NN, Fichtelberg 1.215 m ü. NN, Lausche 792 m ü.

NN).Die Haselmaus ist in Sachsen aktuell auf 103 MTBQ nachgewiesen (16,2o/o Rasterfrequenz).
Aus: Atlas der Säugetiere Sachsens, 2009

2.3 Verbreitung im Betrachtungsraum

! nachgewiesen X potenziellmöglich

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach S 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung von Tieren ($ 44 Abs. 1 Nr. 1 nur Tiere
BNatSchG)

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fort- n ja X nein
pflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. ver-

lelzl?

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? X ja ! nein

V 4: Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalbvon Brut-, Aufzuchts-
und Uberwinterungszeiten

V 5: Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

vorgezogene CEF-Maßnahmen erforderlich? n ja X nein

Baubedingt könnten Tiere durch die unvermeidbare Fällung von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreima-
chung getötet oder verletzt werden.
Zur Vermeidung darf die Fällung der Gehölze mittels der Vermeidungsmaßnahme V 4 nur außerhalb der
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3.4 Entnahme von wildlebendem Pflanzen, Beschädigung oder
Zerstörung der Standorte ($ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)

Werden evtl. wild lebende Pflanzen aus der Natur entnommen, sie oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich?

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich?

Funktionalität wird gewahrt?

Mäu2O2O

nur Pflanzen

! ja I nein

nja
nja
nja

n nein

n nein

I nein

Durch das Vorhaben betroffene Art

Haselmau s (Muscardinus avellanari us)
Aufzuchts- und Überwinterungszeiten durchgeführt werden, sie ist damit auf Anfang September bis An-
fang Oktober begrenzt-

Außerdem soll eine Prüfung unmittelbar vor der Fällung der Gehölze am Straßenrand auf Haselmaus-
quartiere durch einen Experten mittels der Vermeidungsmaßnahme V 5 Schädigungstatbestände auf sich
angesiedelte Haselmäuse verhindern. Werden dabei lndividuen gefunden, sind diese in ein Ersatzhabitat
zu verbringen.

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzten" tritt ein? n ja X nein

3.2 Störungstatbestände wild lebender Tiere ($ 44 Abs. 1 Nr. 2 nur Tiere
BNatSchG)

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, übenrvin- X ja I nein
terungs- und Wandezeiten gestört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? X ja n nein

V 4: Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalb_von Brut-, Aufzuchts-
und Uberwinterungszeiten

V 5: Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population? [ ja X nein

Da keine Quartiere der Arten im Bauwerksbereich nachgewiesen sind, sind Störungstatbestände von
lndividuen innerhalb von Quartieren nicht anzunehmen, aber möglich.

Baubedingt könnten Tiere durch die unvermeidbare Fällung von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreima-
chung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Übenryinterungs- und Wanderzeiten baubedingt
erheblich gestört werden.

Zur Vermeidung darf die Fällung der Gehölze mittels der Vermeidungsmaßnahme V 4 nur außerhalb der
Nutzungszeiten von Aufzuchts- und Übenarinterungsquartieren vorgenommen werden, sie ist auf Anfang
September bis Anfang Oktober begrenzt.

Außerdem soll eine Prüfung unmittelbar vor der Fällung der Gehölze am Straßenrand auf Haselmaus-
quartiere durch einen Experten mittels der Vermeidungsmaßnahme V 5 Schädigungstatbestände auf sich
angesiedelte Haselmäuse verhindern. Werden dabei lndividuen gefunden, sind diese in ein Ersatzhabitat
zu verbringen.

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung" tritt ein? n ja X nein

3.3 Entnahme von wildlebenden Tiers, Zerstörung von Fortpflan- nur Tiere
zungs- und Ruhestätten ($ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä- n ja X nein
digt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? n ja X nein

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich? n ja X nein

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang wird gewahrt? X ja I nein

Da keine Quartiere der Arten im Bauwerksbereich nachgewiesen sind, ist die Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten unwahrscheinlich. Sollten dennoch bei der Prüfung auf Haselmausbesatz im
Zuge der Maßnahme V 5 unmittelbar vor der Fällung besetzte Höhlen gefunden werden, ist das weitere
Vorgehen mit einem Experten abzustimmen.

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme wildlebender Tiere" tritt ein? D ja X nein
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Haselmaus (Muscardinus avellanafi us)
Der Verbotstatbestand ,,Entnahme von Pflanzen, Beschädigung oder Zer- [ ja I nein

störung der Standorte" tritt ein?

Sofern auch national streng geschützte Art:
3.5 Zerstörung eines nicht ersetzbaren Biotops nach $19 (3)
BNatSchG

I ja X nein

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein,

- wenn nein, ist Zulassung möglich, Prüfung endet hiermit

- wenn ja; ist Ausnahmeprüfung $45 BNatSchG erforderlich, weiter mit

Punkt 4 ff.

n ja X nein

3.2.3 Reptilien

3.2.3.1 Relevanzprüfung der Reptilien

Das Vorkommen von potenziell relevanten Reptilienarten ist in folgender Auflistung darge-
stellt.

Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betroffenheit durch die Wirkfakto-
ren findet gemäß den Kriterien aus Abschnitt 1.2,2 statt.
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Tabelle 3:

Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2015)
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vorwarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet / nicht bewertet

Mä22020

Anhang FFH-RL
ll FFH-Richtlinie Anhang ll
lV FFH-RL Anhang lV
V FFH-RL Anhang V

Kriterien zur weiteren Prüfung
K'l - Art verschollen, ausgestorben RL 0
K2 - Wirkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wirkung auf die Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
Ul unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz
Vorhabensrelevanz nicht
ausgeschlossen - Prüfung
ArtenschuEfachbeitrag (AFB)

Vorhabensrelevanz äusge-
schlossen - keine weitere
Prüfung
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3.2.3.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Reptilien

Folgende streng geschützten Arten des Anhanges lV der FFH-Richtlinie wurden nachgewie-
sen oder können potenziell im Betrachtungsraum auftreten.

streng geschützte Arten des Anhanges lV der FFH-Richtlinie
- Zauneidechse (Lacerta agilis)

Die Art wurde in der Relevanzprüfung ausgeschlossen, da diese von den Wirkungen des
Vorhabens nicht betroffen ist.

3.2.4 Amphibien

3.2.4.1 Relevanzprüfung derAmphibien

Das Vorkommen von potenziell relevanten Amphibienarten ist in folgender Auflistung darge-
stellt.

Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betroffenheit durch die WirKakto-
ren findet gemäß den Kriterien aus Abschnitt 1.2.2 statt.
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Tabelle 4:

Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2015)
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vonryarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet / nicht bewertet

Mä22020

Anhang FFH-RL
ll FFH-Richtlinie Anhang ll
lV FFH-RL Anhang lV
V FFH-RLAnhang V

Kriterien zur weiteren Prüfung
K1 - Art verschollen, ausgestorben RL 0
K2 - Wirkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wirkung auf die Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
U1 unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz
Vorhabensrelevanz nicht
ausgeschlossen - Prtifung
Artenschutzfachbeitrag (AFB)

Vdrhäbensrelevanz ausge-
schlossen - keine weitere
Prüfung
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3.2.4.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Amphibien

Folgende streng geschützten Arten des Anhanges lV der FFH-Richtlinie wurden nachgewie-
sen oder können potenziell im Betrachtungsraum auftreten.

streng geschützte Arten des Anhangs lV der FFH-Richtlinie:
- Kammmolch (Triturus crsfafus)

Die Art wurde in der Relevanzprüfung ausgeschlossen, da diese von den Wirkungen des
Vorhabens nicht betroffen ist.

3.2.5 Fische

3.2-5.1 Relevanzprüfung derFische

Das Vorkommen von potenziell relevanten Fischarten ist in folgender Auflistung dargestellt.
Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betroffenheit durch die Wirkfakto-
ren findet gemäß den Kriterien aus Abschnitt 1.2.2 statt.
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Tabelle Flsche
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Salvelinus fontinalis
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Cottus gobio

Gobio gobio

Rutilus rutilus

Oncorhynchus mykiss
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Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2015)
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vonivarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet / nicht bewertet

Anhang FFH-RL
ll FFH-Richtlinie Anhang ll
lV FFH-RL Anhang lV
V FFH-RLAnhang V

Kriterien zur weiteren Prüfung
K1 - Art verschollen, ausgestorben RL 0
l<2 - Wrkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wirkung auf die Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
U1 unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz
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)

3.2.5.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Fische

Folgende streng geschützten Fischarten des Anhangs lV der FFH-RL wurden nachgewiesen
oder können potenziell im Betrachtungsraum auftreten.

streng geschützte Fischarten des Anhangs lV der FFH-RL
- keine

Eine Prüfung ist somit nicht erforderlich

Die aufgelisteten Fischarten wurden alle im Untersuchungsraum nachgewiesen (Auskunft
aus dem Fischkataster des LfULG, 2019) und können potentiell von den Wirkungen des Vor-
habens betroffen sein. lm Zuge der Eingriffsregelung des landschaftspflegerischen Begleit-
plans werden entsprechende Maßnahmen definiert.

3.2.6 Wirbellose

3.2.6.1 Relevanzprüfung derWirbellosen

Das Vorkommen von potentiell relevanten Wirbellosen sind in folgender Auflistung darge-
stellt.

Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betroffenheit durch Wirkfaktoren
findet gemäß den Kriterien (K1 - K4) aus Abschnitt 1.2.2 statt.
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Tabelle 6: Wirbellosen
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Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2006, 2007, 20111
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vonrarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet i nicht bewertet

März202O

Anhang FFH-RL
ll FFH-Richtlinie Anhang ll
lV FFH-RL Anhang lV
V FFH-RL Anhang V

Kriterien zur weiteren Prüfung
K1 - Art verschollen, ausgestorben RL 0
K2 - Wirkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wirkung auf die Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
U1 unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz
Vortgbensrelaram nicht
ausgesctrbssqr - Prtifung
Afi ensc+ruüzfachbeitmg (AFB)
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3.2.6.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Wirbellosen

Folgende streng geschützten Wirbellosen Arten des Anhangs lV der FFH-RL wurden nach-
gewiesen oder können potenziell im Betrachtungsraum auftreten.

streng geschützte Wirbellose Art des Anhangs lV der FFH-RL:
- Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)

Diese streng geschützte Art wurde in der Relevanzprüfung ausgeschlossen, da diese von
den Wirkungen des Vorhabens nicht betroffen ist.

3.2,7 Europäische Vogelarten nach Art. I der EU-Vogelschutz-Richtlinie

3.2.7.1 Relevanzprüfung der Europäischen Vogelarten

Das Vorkommen von potenziell relevanten Vogelarten ist in folgender Auflistung dargestellt.
Eine Relevanzprüfung auf Vorkommen im Plangebiet oder Betrotfenheit durch Wirkfaktoren
findet gemäß den Kriterien (K1 - K4) aus Abschnitt 1.2.2 statt. Die Übersicht zeigt die Ent-
scheid ungswege bei der Auswahl plan un gsrelevanter Arten.

Relevanzprüfung Einzelfallprüfung

Artensch utzfachbeitra g
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau

Temporärer Nahrungsgast, Durchzügler im Be-

trachtungsraum

März202O

=> Einzelfallprüfung enffällt, aufgrund unerhebli-

cher Wirkung auf temporäre Durchzügler (Aus-

nahmen hiervon bestehen bei großen Ansamm-

lungen auf Rastplätzen von Zugvögeln)

Aufgrund fehlender Habitate ist kein dauerhaftes => Einzelfallprüfung entfällt,
Vorkommen der Art im Betrachtungsraum mög-
lich

Geringe vorhabensspezifische Wirkungsempfind- => Einzelfallprüfung entfällt,
lichkeiten der Art

Potenzielle sowie nachgewiesene Brutvögel im => Einzelfallprüfung oder Gildenprüfung beiAr-
Betrachtungsraum (BR) mit anzunehmender ten des Anhang I VRL, streng geschützten Vo-
Betroffenheit (negative Wirkung) durch das Vor- gelarten, Rote Liste Status 1 - 3
haben => Gildenprüfung weiterer potenziell betroffener

Arten

B potVorkommen im 
-BR,=> 

EinzelfallprüfUng: j

B pot Vorkommen im BR => Prüfung in Gilden
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Tabelle 7:
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Ic
FE,O
N=

sb6E
EYoo
cDost,
Eo
:= llr- (E
O- Et

B pot. Vorkomrnen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prilfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prufung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

,lb Pac20..-=
(l)(,,, ll,j:ä$i''dgE
ääägs; F

xEt€E'i? b
ä [ ä {,51,8
E:H;?EE€
EEüFö,58:

FääIpäp+c

W, Ge, Gr, A, Ru, Fels

W, Ge, Still, Gr, A, Ru

W, Ge, Still, cr, A, Ru,
Berg

Fließ, Sü, M, Hei, Gr, Feu,
A, Ru, Berg

Hei, Gr, A, Ru Berg

Fließ, Sü, M, Hei, Gr, Feu,
A, Ru

Ge, Fließ, Sü, Feu

Gr, A, Ru

e(E
EL.- u,trEtoc

-vE
oo>m

X

X

X

X

X

X

X

X

tt=
FE
Efi
Fvo=
EDOe.o
=€IHEO
ul _L

FV

FV

FV

U2

U1

U1

FV

FV

N

stN(J
=o'=o
öoltho
ö€
EDCtro(l,o.=oOE
ll ll
ED C')
aD-c)

sg

sg

sg

bg

bg

bg

bg

bg

()
N

o
9,-
9l st

9E
ttL

-l<TI Q'
>e

-Y ..c"
gE
oö'

=;t.T
n;
Ero

E g,a

äEs'E t6
Eco9
Oll €
6mll

B

J

B

B

B

B

B

oo
C)
Go
o

.12

o
o
E.

2

V

o
E
G'

tr
o
E

o
oo
oo

Buteo buteo
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Locustella naevia

Loc u stel I a fl uviatil is

Coturnix coturnix
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Greifvögel, Bereich von Baumkronen mit Jagdhabitat in strukturreichen, überwiegend offenen Kulturlandschaften

Mäusebussard

Rotmilan

Sperber

Bodenbrüter im Bereich von Offenland

Braunkehlchen

Feldlerche

Feldschwirl

Schlagschwirl

Wachtel
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B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

Bodenbrüter im Bereich von Wäldern und Hecken

B pot. Vorkommen im BR -
Pnifung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Pnlfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Crex crex

Anthus pratensis

Anthus trivialis

Phyl loscopu s troch i I u s

Emberiza citrinella

Erithacus rubecula

Phyl loscop u s si bil atrix

Scolopax rusticola

Phyl loscop u s collybita
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Wachtelkönig

Wiesenpieper

Baumpieper

Fitis

Goldammer

Rotkehlchen

Waldlaubsänger

Waldschnepfe

Zilpzalp
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Freibrüter in Gehölzen des strukturierten Offenlandes halb offener Kulturlandschaft und gehölzreicher Siedlungsräume

B pot. Vorkomrnen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Turdus merula

Carduelis cannabina

Sylvia communis

Pica pica

Sylvia borin

Serinus sennus

Carduelis chloris

Sylvia curruca

Corvus corax

Cuculus canorus
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Amsel

Bluthänfling

Dorngrasmücke

Elster

Gartengrasmücke

Girlitz

Grünfink

Klappergrasmücke

Kolkrabe

Kuckuck
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B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prtlfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

Freibrüter in Wäldern und Gehölzformationen (lichte Wälder, Parks, Waldrand, Feldgehölze, Gebüsche, Baumreihen)

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Lanius collurio

Columba palumbus

Carduelis carduelis

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Turdus pilaris

Carduelis flammea

Fringilla coelebs

Garrulus glandarius

Carduelis sprnus
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Neuntöter

Ringeltaube

Stieglitz

Türkentaube

Turteltaube

Wacholderdrossel

Birkenzeisig

Buchfink

Eichelhäher

Erlenzeisig
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B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prtrfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prlrfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Loxia curvirostra

Hippolais icterina

Pyrrhula pyrrhula

Ardea cinerea

Prunella modularis

Carpodacus erythrinus

Coccothrausfes coc-
cothraustes

Turdus viscivorus

Sylvia atricapilla

Aegithalos caudatus

Ciconia nigra
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Fichtenkreuzschnabel

Gelbspötter

Gimpel

Graureiher

Heckenbraunelle

Karmingimpel

Kernbeißer

Misteldrossel

Mönchsgrasmücke

Schwanzmeise

Schwazstorch
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B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prirfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prufung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

Passive Höhlenbrüter und Nischenbrüter lichter Wälder, in Gehölzen offener und halboffener (Kultur)landschaften sowie im
aufgelockerten Sied lu ngsbereich

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prufung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prtrfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prufung in Gilden
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Regulus ignicapillus
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Passer montanus
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Singdrossel

Sommergoldhähnchen

Tannenhäher

Wintergoldhähnchen

Zaunkönig

Blaumeise

Feldsperling

Gartenbaumläufer

Haubenmeise

Hohltaube
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B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prtifung in Gilden

B pot. Vorkornmen im BR -
Prtifung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prtrfung in Gilden

B pot. Vorkornmen im BR -
Prufung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prufung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkomrnen im BR -
PrLlfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Sitta europaea

Parus major

Aegolius funereus

Glaucidium passerinum

Sfurnus vulgaris

Parus palustris
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Ficedula hypoleuca

Certhia familiaris

Strix aluco

Ficedula parva

o
.9

Gsootr9ä
EE
ää

Kleiber
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Trauerschnäpper

Waldbaumläufer

Waldkauz
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Aktive Höhlenbrüter mit eigenem Bruthöhlenbau

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prufung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prütung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
PrLrfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

Nischenbrüter mit Präferenz für Gebäude und technische Nischen

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prlifung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Dendrocopos major

Picus canus

Picus viridis

Dryobates minor

Dryocopus martius

Parus montanus

Motacilla alba

Phoenicurus phoenicu-
rus

Phoenicurus ochruros
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Buntspecht

Grauspecht

Grünspecht

Kleinspecht

Schwarzspecht

Weidenmeise

Bachstelze

Gartenrotschwanz

Hausrotschwanz

SEITE 72



Artenschutzfachbeitrag
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mäu2020

Ic
g
c,o
N=

äg
EY{,o
cDogtt
Eo:!9s(!a-E
B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prütung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkomrnen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prirfung in Gilden

Brutvögel und Nahrungsgäste der Fließ- und Standgewässer inkl. Ufer

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden

B pot. Vorkommen im BR -
Prüfung in Gilden
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Legende
Rote Liste Sachsen LfULG (2015)
0 ausgestorben oder verschollen
1 von Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
R Extrem selten
G Gefährdunganzunehmen
V Vorwarnliste
D Daten ungenügend
- Ungefährdet / nicht bewertet

März202O

Anhang VR-RL
I VR-Richtlinie Anhang I

Kriterien zur weiteren Prilfung
K1 - Art verschollen, ausgestorben RL 0
K2 - \Mrkraum außerhalb,

Verbreitungsgebiet in Sachsen
K3 - kein Vorkommen im Betr.raum

angenommen
K4 - keine negative Wirkung auf dle Art

Erhaltungszustand Sachsen
FV günstig
U1 unzureichend
U2 schlecht
XX unbekannt

Vorkommen
x Pot Vorkommen im BR
- kein Vorkommen

Prüfrelevanz

Bpt. Volkornnen irn BR-
Prtltungin Gilden
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3.2.7.2 Prüfung der im Betrachtungsraum vorkommenden Europäischen Vogelarten

Für folgende Europäische Vogelarten der VRL Anhang I kann eine Wirkung des Vorhabens
nicht ausgeschlossen werden. Eine Prüfung muss vorgenommen werden.

streng geschützte Europäische Vogelarten der VRL Anhang I

- Grauspecht (Picus canus)
- Rauhfußkauz (Aegolius funereus)

- Rotmilan (Milvus milvus)

- Schwazspecht(Dryocopusmartius)
- Schwarzstorch (Ciconia nigra)
- Sperlingskauz(Glaucidiumpasserinum)
- Wachtelkönig (Crex crex)
- Wanderfalke (Falco peregrinus)

- Zwergschnäpper (Ficedula parva)

besonders geschützte Europäische Vogelarten der VRL Anhang I

- Neuntöter (Lanius collurio)

Durch das Vorhaben betroffene Art

Vögel

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Schutzstatus

ffi streng geschützt

n Art nach Anh. A der EGATtSchVO

X nrt nach Anh. IVS-RL

n Art nach Anh. 1 Sp. 3 BArtSchV

X besonders geschützt

D Art nach Anh. B der EGATtSchVO

I Europäische Vogelart

n Art nach Anh. 1 Sp. 2 BArtSchV

Gefährdungsgrad

X RL Deutschland Kat

X RL Sacnsen Kat.

Erhaltungszustand Sachsen

n FV gunstig

n U1 ungUnstig / unzurelchend

! U2 ungUnstig - schlecht

n XX unbekannt

2. Gharakterisierung

2. I Lebensraumansprüche u nd Verhaltensweisen
Die Lebensraumansprüche der Artengruppe sind sehr vielfältig.
Unterschiedliche Gilden brüten am Boden (im Offenland oder innerhalb von Gehölzflächen), in Gehölzen
(Einzelgehölze im Offenland oder innerhalb von Waldflächen), in Baumhöhlen, technischen Nischen oder
an Gewässerufern.

Als Nahrungshabitate dienen vor allem Offenland- und Waldflächen sowie Gewässer.

2.2 Verbreitung in Deutschland / Sachsen
Die Artengruppe ist weit verbreitet.
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Vögel

2.3 Verbreitung im Betrachtungsraum

! nachgewiesen X potenziellmöglich

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach g 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung von Tieren ($ 44 Abs. 1 Nr. 1 nur Tiere

BNatSchG)

Werden Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. verletzt? X ja I nein

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? X ja n nein

V 4: Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalb_von Brut-, Au2uchts-
und Ubenvinterungszeiten

V 5' Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

vorgezogene CEF-Maßnahmen erforderlich? n ja X nein
Baubedingt könnten Vögel im Zuge der Baufeldfreimachung in Bäumen, Gehölzen, Offenlandflächen und
an Gewässerufern getötet oder verletzt werden.

Zur Vermeidung darf die Baufeldfreimachung mittels der Vermeidungsmaßnahme V 4 nur außerhalb der
Brutzeiten vorgenommen werden. Aufgrund einer möglichen Gefährdung der Haselmaus ist der Zeitraum
für die Baufeldfreimachung auf Anfang September bis Anfang Oktober begrenzt.
Außerdem soll eine Prüfung unmittelbar vor der Fällung der Gehölze und Abbruch des Brückenbauwerks
auf besetzte Bruthöhlen, Nischen bzw. Nester durch einen Experten in Form der Vermeidungsmaßnahme
V 5 Schädigungstatbestände auf brütende Vögel verhindern. Werden dabei lndividuen gefunden, sind
diese in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzten" tritt ein? X ja E nein

3.2 Störungstatbestände wild lebender Tiere ($ 44 Abs. 1 Nr. 2 nur Tiere
BNatSchG)

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, überwin- X ja I nein
terungs- und Wandeaeiten gestört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? X ja D nein

V 4: Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalb-von Brut-, Au2uchts-
und Uberwinterungszeiten

V 5: Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population? n ja X nein
Da keine Quartiere der Arten im Bauwerksbereich nachgewiesen sind, sind Störungstatbestände von
lndividuen innerhalb von Quartieren nicht anzunehmen, aber möglich.
Baubedingt könnten Tiere durch die unvermeidbare Fällung von Gehölzen im Zuge der Baufeldfreima-
chung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten baubedingt
erheblich gestört werden.

Zur Vermeidung darf die Baufeldfreimachung mittels der Vermeidungsmaßnahme V 4 nur außerhalb der
Brutzeit vorgenommen werden. Aufgrund einer möglichen Gefährdung der Haselmaus ist der Zeitraum für
die Baufeldfreimachung auf Anfang September bis Anfang Oktober begrenzt.
Außerdem soll eine Prüfung unmittelbar vor der Fällung der Gehölze und Abbruch des Brückenbauwerks
auf besetzte Bruthöhlen, Nischen bzw. Nester durch einen Experten in Form der Vermeidungsmaßnahme
V 5 Schädigungstatbestände auf brütende Vögel verhindem. Werden dabei lndividuen gefunden, sind
diese in ein Ersatzhabitat zu verbringen..

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung" tritt ein? ! ja X nein

3.3 Entnahme von wildlebenden Tieren, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten ($ 4a Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

nur Tiere

Artensch utzfach beitra g
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mäu2020
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Durch das Vorhaben betroffene Art

Vögel
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä- n ja X nein

digt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich? E ja X nein

Da keine Quartiere der Arten im Bauwerksbereich nachgewiesen sind, ist die Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten unwahrscheinlich. Sollten dennoch bei der Prüfung auf Besatz der Bruthöhlen im

Zuge der Maßnahme V 5 unmittelbar vor der Fällung besetzte Höhlen, Nischen bzw. Nester gefunden
werden, ist das weitere Vorgehen mit einem Experten abzustimmen.

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme wildlebender Tiere" tritt ein? n ja X nein

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich? ! ja

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang wird gewahrt? X ja
X nein

n nein

3.4 Entnahme von wildlebendem Pflanzen, Beschädigung oder
Zerstörung der Standorte ($ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)

nur Pflanzen

f] ja n nein

nja
!ja
nja

! nein

n nein

n nein

Werden evtl. wild lebende Pflanzen aus der Natur entnommen, sie oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört?

Vermeidungsmaßnahme erforderlich?

vorgezogene CEF-Maßnahme erforderlich?

Funktionalität wird gewahrt?

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme von Pflanzen, Beschädigung oder Zer- n ja n nein
störung der Standorte" tritt ein?

Sofern auch national streng geschützte Art:
3.5 Zerstörung eines nicht ersetzbaren Biotops nach 919 (3)
BNatSchG

I ja X nein

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein,

- wenn nein, ist Zulassung möglich, Prüfung endet hiermit

- wenn ja; ist Ausnahmeprüfung 945 BNatSchG erforderlich, weiter mit

Punkt 4 ff.

n ja I nein
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4 Zusammenfassende Darstellung der naturschutzfachlichen Vo-
raussetzungen für die Ausnahme nach S 45 Abs. 7 BNatSchG

Für nachfolgend aufgeführte, im Gebiet relevante Arten ist eine verbotstatbeständliche Be-
einträchtigung nur bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen auszu-
schließen.

Arten des Anhang lV FFH-RL, National streng geschützte Arten

Artengruppe der Fledermäuse

- Bartfledermaus indet. (Myotis mystacinus et brandtii)
- Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
- Braunes Langohr (Plecotus auritus)
- Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
- Großes Mausohr (Myotis myotis)
- Nordfledermaus(Epfesrbusnilssonii)
- Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

- Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)
- Zwergfledermaus i.e.S. (Prprsfrellus pipistrellus)

Fischotter (Lutra I utra)

Haselmaus (M uscardin u s avellanaius)

streng geschützte Europäische Vogelarten der VRL Anhang I

Grauspecht (Picus canus)

Rauhfu ßkau z (Aegol i u s fu n e re u s)
Rotmilan (Milvus milvus)

Schwazspe cht ( D ryocop u s m a fti u s)
Schwazsto rch (Cicon i a n ig ra)

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

Wachtelkön ig (C rex crex)
Wanderfalke (F alco pereg ri n u s)
Zwergsch nä pper (F iced u I a parua)

besonders geschützte Europäische Vogelarten der VRL Anhang I

- Neuntöter (Lanius colluio)
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Folgende Maßnahmen wurden der Beurteilung der Betroffenheit der gemeinschaftsrechtlich
geschützten Arten zu Grunde gelegt:

Vermeidu ngs-/Minderungsmaßnahmen

Y 2: Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitlichen Störungen

v4 Gehölzrodung und Baufeldfreimachung außerhalb von Brut-, Aufzuchts- und
Ü benrvi nteru ngszeiten

V 5: Prüfung auf Besatz durch Haselmaus, Fledermäuse und Vögel

Vorgezogene A usgleichsmaßnahmen
keine

Ersatzmaßnahmen
keine

Die genannten artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen wurden unter Berücksichti-
gung der Lebensraumansprüche der potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten
abgeleitet. Bei fachgerechter Umsetzung dieser Vermeidungsmaßnahmen werden arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände durch das Planungsvorhaben nicht ausgelöst. Für die
weiteren vorkommenden, bzw. potenziellen Arten sind verbotstatbeständliche Beeinträchti-
gungen gänzlich auszuschließen. Es kann bei allen Arten eine dauerhafte Gefährdung der
jeweiligen lokalen Population ausgeschlossen werden. Die ökologische Funktion aller vom
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen Zusammenhang
weiterhin erfüllt.
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5 Gutachterliches Fazit

Für die im Gebiet relevanten Arten sind keine verbotstatbeständlichen Beeinträchtigungen
vorhanden. Dem Vorhaben stehen keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Eine

Ausnahmeprüfung nach $ 45 Abs. 7 BNatSchG ist daher nicht erforderlich.

Es kann bei allen Arten eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Population aus-
geschlossen werden. Die ökologische Funktion aller vom Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt.

Die Verletzungs- und Tötungsverbote des $ 44 Abs. 1 Nr. I BNatSchG werden vom
Vorhaben nicht erfüllt.

I Die Störungsverbote des $ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG werden nicht erfüllt.

Die Zugriffsverbote des $ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (betrifft die Beschädigung oder
Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) treten nicht ein.

Das Verbot der Entnahme von wildlebenden Pflanzen, Beschädigung oder Zerstörung
der Standorte des $ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG werden vom Vorhaben nicht erfüllt.

Es wurde ermittelt, dass aus artenschutzrechtlicher Sicht eine Ausnahme von den
Verboten des $ 44 Abs. 1 Nr. { - 4 BNatSchG gemäß $ 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erfor-
derlich ist.
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